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Management Summary 

Die Bildung von Rückstellungen ist mit einem Ermessensspielraum beim Ansatz sowie bei 

der Bewertung verbunden, welcher nicht nur bei den gewinnorientierten Unternehmen zu 

bilanzpolitischen Zwecken ausgenutzt wird. Im Nonprofit-Bereich bestehen jedoch kaum 

Tatbestände, welche zur Bilanzierung von Rückstellungen führen. Es wird vermutet, dass 

zahlreiche Rückstellungen stille Reserven darstellen. Diesbezüglich gewinnt eine 

transparente Rechenschaftsablage an Bedeutung. Insbesondere Spender und staatliche 

Organisationen haben ein berechtigtes Interesse, anhand einer unverfälschten 

Jahresrechnung zu beurteilen, wie diejenige NPO mit den zugewendeten Geldern 

gewirtschaftet hat.  

Das Ziel der Bachelorarbeit ist eine Bestandsaufnahme der Rechnungslegungspraxis von 

der Zewo zertifizierten Nonprofit-Organisationen über Rückstellungen. Es wird vermittelt, 

wie diese NPO die Vorgaben nach Swiss GAAP FER 21 umsetzen und wie gross die Be-

deutung der Rückstellungen in deren Abschlüssen ist. Schliesslich wird die verbale Be-

richterstattung betreffend Rückstellungen untersucht. 

Um die Forschungsfragen beantworten zu können, wurde eine quantitative sowie 

qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Die Daten wurden manuell in einem 

standardisierten Fragebogen erfasst. Die Stichprobe umfasst 394 von der Zewo 

zertifizierte NPO. Beschränkt wurde sich auf die deutschsprachigen Jahresrechnungen.   

Knapp 31 % der NPO haben eine oder mehrere Arten von Rückstellungen ausgewiesen. 

Die Untersuchung zeigt, dass zahlreiche als Rückstellung gebildete Positionen keine 

Rückstellungen darstellen. Des Weiteren werden aufgrund der vagen oder fehlenden 

Erläuterungen 42 Positionen als unklar kategorisiert.    

In den Handlungsempfehlungen wird darauf hingewiesen, die Abgrenzung zu anderen 

Bilanzpositionen kritisch zu beurteilen, das Verrechnungsverbot zu beachten und die 

Interpretationsspielräume für den Bilanzleser mithilfe präziser Erläuterungen zu 

eliminieren.    

Die Untersuchung bestätigt, dass die Rückstellungen auch im NPO-Bereich von 

Unklarheiten und Fehlern geprägt sind, auch wenn die Jahresrechnungen revidiert 

werden müssen. Einen interessanten Aufschluss könnte eine Untersuchung der nicht von 

der Zewo zertifizierten NPO sowie der französischen und italienischen NPO geben. 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage und Problemstellung 

Im Forprofit-Bereich gelten die Gewinnerzielung sowie die Forderung nach Wachs-

tum als oberste ökonomische Grundprinzipien (von Schnurbein, 2017). Daran sind 

insbesondere die Shareholder interessiert. «In Nonprofit-Organisationen (kurz: 

NPO) sieht die Ausgangssituation grundsätzlich anders aus: Als oberstes Ziel gilt 

die Zweckerfüllung, wobei der Zweck ein ideelles oder gemeinnütziges Sachziel ist» 

(von Schnurbein, 2017, S. 147–148). «Wichtiges Merkmal von NPO ist, dass sich 

der Kreis der Leistungsempfänger von jenem der Leistungserbringer unterscheidet: 

Diese NPO finanzieren sich demnach durch eine unbestimmte Anzahl von Personen 

(z. B. Spender, Mitglieder, Gönner), die nicht gleichzeitig Destinatäre der entspre-

chenden Organisation sind und mit ihrer Zuwendung i. d. R. auch keinen Rechtsan-

spruch auf eine gemeinnützige Leistung erwerben» (Eberle & Zöbeli, 2014, S. 626). 

Diesbezüglich haben Spender1 ein grosses Interesse, die Wirksamkeit der zuge-

wendeten Gelder mittels unverfälschter Informationen beurteilen zu können (Zöbeli 

et al., 2012). Ein Spender, der für einen bestimmten Zweck eingezahlt hat, darf zu 

Recht erwarten, dass seine Spende für diesen entsprechenden Zweck auch ver-

wendet wird (Zöbeli et al., 2012). Ausserdem benötigen Spender Informationen für 

ihre Entscheidung, ob sie einer spendensammelnden Organisation Geld geben 

(Busse & Wellbrock, 2008).  

Das Bedürfnis nach mehr Rechenschaft und Transparenz wurde durch Fehlverhal-

ten und einzelne Skandale verstärkt (Anheier et al., 2011; Heer, 2002). «Zwar lässt 

sich auch durch Transparenz und Rechnungslegung kein völliger Schutz vor krimi-

nellen Machenschaften in diesen Organisationen erreichen, dennoch erschwert eine 

Verpflichtung zur transparenten Darstellung des Organisationsgebarens auch den 

Anreiz zu manipulativem Handeln» (Löwe, 2003, S. 2). 

 

Die Rechnungslegung von NPO kann den Spendern als ein wesentliches Informa-

tionsinstrument dienen (Busse & Wellbrock, 2008). Zu diesem Zweck müssen die 

veröffentlichten Jahresrechnungen dem Grundsatz «Fair Presentation» entsprechen 

sowie frei von wesentlichen Falschaussagen sein (Eberle & Schmitz, 2016). Es wird 

sich in dieser Arbeit konkret mit der Problematik der Rückstellungen befasst, da in 

                                                

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Bachelorarbeit ausschliesslich die männliche Form 

benutzt. Dabei können jedoch sowohl männliche als auch weibliche Personen angesprochen sein.   
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der Praxis keine andere Bilanzposition derart von Missverständnissen und Unklar-

heiten geprägt ist wie ebendiese (Boemle & Lutz, 2008).  

«Rückstellungen sind für unsichere, aber wahrscheinliche Mittelabflüsse zu bilden, 

die für den Bilanzierenden zu keinem Gegenwert führen» (Zöbeli & Schmitz, 2017, 

S. 80). «Rückstellungen sind grundsätzlich mit dem besten Schätzwert (Best Esti-

mate) der künftigen Auszahlungen zu bewerten, die zur Erfüllung der Verpflichtun-

gen erforderlich sind» (Gebhardt, 2022, S. 124). Eine Schätzung ist zwangsläufig 

mit einem Ermessensspielraum verbunden, welcher natürlich auch für bilanzpoliti-

sche Zwecke ausgenutzt wird (Gebhardt, 2022). Neben dem Spielraum in der Be-

wertung besteht ebenfalls beim Ansatz von Rückstellungen immer ein gewisser Er-

messensspielraum (Zöbeli, 2003). Durch das Fehlen von lückenlosen Ansatz- und 

Bewertungskriterien entsteht ein bilanzpolitischer Entscheidungsspielraum (Zöbeli, 

2003). Nicht nur gewinnorientierte Unternehmen, sondern auch Nonprofit-

Organisationen versuchen ihr Ergebnis über die Bildung und Auflösung von Rück-

stellungen zu glätten (PWC, 2023).  

In der Schweiz besteht eine weitere Problematik, welche die unterschiedliche Defini-

tion des Rückstellungsbegriffes nach dem Handels- und Steuerrecht betrifft. In der 

Praxis werden oftmals Rückstellungen gebildet, vor allem aus steuerlichen Überle-

gungen (z.B. für Renovationen und Ersatzbeschaffungen), welche steuerrechtlich 

zwar erlaubt sind (Mäusli-Allenspach & Oertli, 2020). Jedoch entsprechen diese 

nicht der Definition nach Swiss GAAP FER, da diese zu einem Gegenwert führen. 

Aufgrund der üblichen Steuerbefreiung von NPO und weil durch stille Reserven kei-

ne Steuervorteile erzielt werden können (Teitler-Feinberg et al., 2017), würde man 

erwarten, dass die nach dem Steuerrecht erlaubten Rückstellungen nicht in den 

NPO-Abschlüssen vorkommen. In der Rechnungslegungspraxis von NPO ist dies 

nicht immer der Fall (Schmitz & Zöbeli, 2016). 

Im NPO-Bereich sind diejenigen Tatbestände, die zur Bilanzierung von «echten» 

Rückstellungen führen, eher selten anzutreffen (Schmitz & Zöbeli, 2016). «So sind 

beispielsweise Haftpflicht- und Prozessrisiken, Wiederherstellungspflichten oder 

belastende Verträge, die im Forprofit-Accounting eine entsprechende Passivie-

rungspflicht begründen können, bei gemeinnützigen Institutionen kaum anzutreffen» 

(Schmitz & Zöbeli, 2016, S. 159). Da zahlreiche NPO eine oder mehrere Rückstel-

lungen bilden, wird vermutet, dass es sich hierbei oftmals um stille Reserven han-

delt (Schmitz & Zöbeli, 2016).  
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1.2 Forschungsziel und Forschungsfrage 

Das Ziel der Bachelorarbeit ist eine Bestandsaufnahme der Rechnungslegungspra-

xis von FER-21-Anwendern sowie eine Überprüfung, inwiefern die Bestimmungen 

des FER-Rahmenkonzepts, der Kern-FER und FER 21 über Rückstellungen einge-

halten werden. Ausserdem wird die Aussagekraft der verbalen Berichterstattung 

bezüglich Rückstellungen untersucht und die gelungene Anwendung als Benchmark 

(Best Practice) definiert. Anhand der Untersuchungsergebnisse werden Handlungs-

empfehlungen für Bilanzierende und Normensetzer aufgestellt. 

 

Daraus lassen sich folgende Forschungsfragen ableiten: 

 Wie setzen von der Zewo zertifizierte Nonprofit-Organisationen die Vorgaben 

über Rückstellungen nach Swiss GAAP FER 21, d.h. dem FER-

Rahmenkonzept und insbesondere den Kern-FER um? 

 Wie hoch sind die ausgewiesenen Rückstellungen, und wie gross ist die Be-

deutung der Rückstellungen ganz allgemein in NPO-Abschlüssen?  

 Wie sieht die Transparenz der verbalen NPO-Berichterstattung betreffend 

Rückstellungen aus?  

 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Bachelor-Thesis besteht aus fünf Kapitel. Im ersten Kapitel werden 

die Thematik und die Problemstellung dargestellt sowie das Forschungsziel und die 

Forschungsfrage formuliert. Das zweite Kapitel befasst sich mit den theoretischen 

Grundlagen. Erstens wird der Begriff der Nonprofit-Organisation vorgestellt. Darauf-

hin werden die allgemeine Problematik der Rechnungslegung von NPO und die 

Rückstellungen in der Bilanztheorie sowie in den internationalen Empfehlungen dar-

gelegt. Anschliessend werden die Rückstellungen in der schweizerischen Gesetz-

gebung und im Steuerrecht ausgearbeitet. Im Kapitel über die Swiss GAAP FER 

wird der Begriff der Rückstellungen unter anderem mit Bezug auf die NPO-

Rechnungslegungspraxis vorgestellt. Im dritten Kapitel wird das methodische Vor-

gehen beschrieben. Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung 

vorgestellt und plausibilisiert. Das abschliessende Kapitel befasst sich mit den resul-

tierenden Handlungsempfehlungen sowie mit den Limitationen, Fazit und Ausblick.      
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2 Theoretische Grundlagen  

2.1 Nonprofit-Organisationen 

«Der Nonprofit-Sektor der Schweiz blickt auf eine lange Tradition zurück und erfreut 

sich heutzutage breiter Anerkennung und – generell gesehen – einer soliden wirt-

schaftlichen Grundlage» (von Schnurbein, 2022, S. 37). NPO spielen nicht nur eine 

bedeutende Rolle in der Gesellschaft, sondern haben auch eine grosse volkswirt-

schaftliche Bedeutung (Krummenacher, 2019). Gemäss Helmig et al. (2010) trägt 

der dritte Sektor rund 4.7 % zum Bruttoinlandsprodukt bei. «Rund 90'000 NPO ha-

ben im Jahre 2005 rund 21.6 Milliarden CHF umgesetzt» (Helmig et al., 2010, S. 

12). NPO gelten auch als wichtige Arbeitgeber, indem sie, umgerechnet in Vollzeit-

stellen, rund 180'500 Personen beschäftigen (Helmig et al., 2010).   

NPO werden in der Literatur durch folgende Kriterien gekennzeichnet: 

 Organisationsgrad: Prinzipiell werden nur Organisationen mit einem Min-

destmass an formaler Organisation als NPO anerkannt (Helmig et al., 

2010). «Eine juristische Persönlichkeit oder eine ähnliche Rechtsform (Ver-

ein) ist zwar nicht zwingend erforderlich, aber oft das einzige Kriterium, um 

die NPO eindeutig vom informellen Haushaltsektor (Familie, Nachbar-

schaftshilfe etc.) abzugrenzen» (Helmig et al., 2010, S. 8). 

 Privater Charakter: «NPO sind private, das heisst nicht staatliche Organisati-

onen. Dies schliesst nicht aus, dass sie von der öffentlichen Hand finanziell 

unterstützt oder sogar weitgehend finanziert werden» (M. Meyer et al., 

2022, S. 8). 

 Gewinnausschüttungsverbot: «NPO dürfen zwar Gewinne erwirtschaften, 

dürfen diese aber nicht ausschütten. Der Gewinn muss also in der Organi-

sation verbleiben und für den Zweck der NPO verwendet werden» (Krum-

menacher, 2019, S. 17). In Abgrenzung zu gewinnorientierten Unterneh-

men, welche das Wachstum und die Gewinnerzielung als Grundprinzipien 

definieren, gilt für die NPO die Zweckerfüllung als das oberste Ziel, wobei 

der Zweck ein ideelles oder gemeinnütziges Sachziel ist (von Schnurbein, 

2017).  

 Selbstverwaltung: «NPO müssen sowohl juristisch als auch organisatorisch 

autonom verwaltet werden» (Helmig et al., 2010, S. 8). 

 Freiwilligkeit: NPO müssen ein gewisses Ausmass an ehrenamtlichem oder 

freiwilligem Engagement aufweisen (Helmig et al., 2010). Zu diesen gehö-
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ren neben freiwilligen Arbeitsleistungen auch die Mitgliedschaft oder Erträge 

in Form von Spenden (z.B. Krummenacher, 2019). 

Ein weiteres wichtiges Merkmal von NPO erwähnt Swiss GAAP FER 21, wonach 

sich der Kreis der Leistungsempfänger vom Kreis der Leistungserbringer (Spender, 

Stifter, Mitglieder, Gönner, Mitarbeitende usw.) unterscheidet. Swiss GAAP FER 21 

definiert Nonprofit-Organisationen wie folgt: «Als gemeinnützige Nonprofit-

Organisationen im Sinne von Swiss GAAP FER 21 gelten ungeachtet der Rechts-

form insbesondere Organisationen, die  

 gemeinnützige, insbesondere soziale Leistungen unabhängig von einem An-

spruch für Aussenstehende und/oder einer Mitgliedschaft im Interesse der 

Allgemeinheit erbringen und 

 sich öffentlich an eine unbestimmte Zahl von Spendern wenden oder unent-

geltliche Zuwendungen erhalten und/oder sich mehrheitlich mit Geldern der 

öffentlichen Hand finanzieren.» 

Swiss GAAP FER 21 enthält spezifische Vorgaben, die wesentliche Grundsatzfra-

gen des Jahres- und Konzernabschlusses im NPO-Sektor abdecken (vgl. Kap. 

2.2.4) und für weitere deutschsprachige Länder kommt diesen massgeschneiderten 

Bestimmungen Vorbildwirkung zu (Horak & Baumüller, 2022, S. 346). 

 

2.2 Rechnungslegung 

2.2.1 Allgemeine Problematik 

Die Rechnungslegung von NPO dient einerseits der internen Kontrolle, andererseits 

für Zwecke der externen Rechenschaftslegung (Horak & Baumüller, 2022). «Für die 

Stakeholder von NPOs sind die veröffentlichten Informationen aus dem Rech-

nungswesen oftmals eine wichtige Entscheidungsgrundlage für ihr Verhalten ge-

genüber diesen» (Horak & Baumüller, 2022, S. 342). «Für die Veröffentlichung von 

Rechnungslegungsinformationen spricht zudem, dass dadurch die Transparenz im 

Spendensektor insgesamt erhöht wird und zu einer Stärkung des Vertrauens in die-

sen Sektor führen kann» (Busse & Wellbrock, 2008, S. 180). Es ist zu beachten, 

dass nicht nur Spender, sondern auch weitere Stakeholder mehr Transparenz for-

dern. «Die Pluralität an Stakeholdern ist das zentrale Charakteristikum für Accoun-

tability in NPO, da sie gegenüber verschiedenen Akteuren und in verschiedene 

Richtungen accountable sind: aufwärts gegenüber Gebern und Regulatoren, ab-

wärts gegenüber Leistungsempfängern und Klienten, nach aussen gegenüber Part-

nern, der Gesellschaft, den Medien und ähnlichen im Feld tätigen Organisationen 
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sowie nach innen gegenüber Mitarbeitern und Ehrenamtlichen, aber auch hinsicht-

lich der Erfüllung der eigenen Mission» (Anheier et al., 2011). Nicht zuletzt wird die 

Öffentlichkeit erwähnt, da die i.d.R. steuerbefreiten NPO indirekt von der Öffentlich-

keit mitfinanziert werden (Zöbeli et al., 2012). Unter anderem wird der Bedarf nach 

Rechenschaftsablage durch die öffentlich gewordenen Skandale des NPO-Sektors 

(z.B. Veruntreuungen von Spendenmitteln oder Abgabenhinterziehungen) verstärkt 

(Horak & Baumüller, 2022). 

Die Öffentlichkeit hat ein berechtigtes Interesse, die Wirksamkeit der freiwilligen 

Gelder mittels unverfälschter Informationen zu beurteilen (Zöbeli et al., 2012). «Die 

Transparenz sowie die Qualität der Rechnungslegung gemeinnütziger Organisatio-

nen hat sich seit der Einführung von Swiss GAAP FER 21 deutlich verbessert» (Zö-

beli et al., 2012, S. 29). Dazu hat auch die Tatsache beigetragen, dass die Schwei-

zerische Zertifizierungsstelle für gemeinnützige Spenden sammelnde Organisatio-

nen (Zewo) für die Erlangung des Zewo-Gütesiegels dessen Anwendung für die 

Erstellung von Jahresrechnungen voraussetzt (Eberle, 2011). 

 

2.2.2 Rückstellungen in der Accountingtheorie und internationale 

Empfehlungen 

«Die klassischen Bilanztheorien spielen heute für die Normensetzer in der Rech-

nungslegung keine grosse Rolle mehr. Moderne Rechnungslegungsstandards wie 

die IAS (‹International Financial Reporting Standards› – IFRS) oder die ‹United Sta-

tes Generally Accepted Accounting Principles› (US-GAAP) sind Kompromisse im 

Spannungsfeld von rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, pragmatischen und v.a. 

auch politischen Elementen» (Zöbeli, 2003, S. 20). Die internationalen Richtlinien 

lösen somit die früher schärfer getrennt gesehene Bilanztheorie ab, und auch der 

Rückstellungsbegriff orientiert sich an diese Richtlinien.  

Den Rückstellungen (englisch: provisions) wird in International Financial Reporting 

Standards (IFRS) das Regelwerk IAS 37 gewidmet.  

Definition der Rückstellung nach IAS 37.10: 

 Eine Rückstellung ist eine Schuld, die bezüglich ihrer Fälligkeit oder ihrer 

Höhe ungewiss ist.  

 Eine Schuld ist eine gegenwärtige Verpflichtung des Unternehmens, die aus 

Ereignissen der Vergangenheit entsteht und deren Erfüllung für das Unter-

nehmen erwartungsgemäss mit einem Abfluss von Ressourcen mit wirt-

schaftlichem Nutzen verbunden ist.  
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 Ein verpflichtendes Ereignis ist ein Ereignis, das eine rechtliche oder fakti-

sche Verpflichtung schafft, aufgrund derer das Unternehmen keine realisti-

sche Alternative zur Erfüllung der Verpflichtung hat.  

Da Rückstellungen folglich – wie Verbindlichkeiten – Schulden sind (Gebhardt, 

2022, S. 120), müssen somit alle Voraussetzungen einer Verbindlichkeit erfüllt sein 

(Zöbeli, 2003). «Bei Verbindlichkeiten sind jedoch im Gegensatz zu Rückstellungen 

ihr Entstehungsgrund, Fälligkeitstermin und geschuldeter Betrag jeweils bekannt 

bzw. mit sehr hoher Sicherheit bestimmbar» (Gebhardt, 2022, S. 120). 

Gemäss IAS 37.14 sind Rückstellungen anzusetzen, wenn: 

 Einem Unternehmen aus einem Ereignis der Vergangenheit eine gegenwär-

tige Verpflichtung (rechtlich oder faktisch) entstanden ist; 

 Der Abfluss von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen zur Erfüllung dieser 

Verpflichtung wahrscheinlich ist; 

 Eine verlässliche Schätzung der Höhe der Verpflichtung möglich ist. 

Diese drei Bedingungen sind kumulativ zu erfüllen (IAS 37.14). Folglich ist die Pas-

sivierung von Rückstellungen an das Bestehen einer Verpflichtung geknüpft, welche 

entweder aus rechtwirksam geschlossenen Verträgen, gesetzlichen Vorschriften 

oder behördlichen Anordnungen resultieren oder auch aus rein wirtschaftlichen oder 

moralischen Überlegungen entstehen kann (Gebhardt, 2022). Die wirtschaftlichen 

(auch faktisch genannten) Verpflichtungen «stellen insbesondere Kulanzleistungen 

gegenüber Kunden dar, denen sich das Unternehmen unter wirtschaftlichen Aspek-

ten gar nicht entziehen kann» (Behr & Leibfried, 2014, S. 448). Im deutschsprachi-

gen Raum werden ausser Verpflichtungsrückstellungen und Kulanzrückstellungen 

Rückstellungen in folgende Klassen unterteilt (Zöbeli, 2003):  

 Aufwandsrückstellungen: «Rückstellungen, denen keine Außenverpflichtun-

gen zugrunde liegen. Vielmehr handelt es sich um Rückstellungen für künfti-

ge Aufwendungen, die nicht aufgrund rechtlicher oder faktischer Verpflich-

tungen getätigt werden» (Haas, 2011, S. 43). «Diese werden für unterlasse-

ne Aufwendungen zur Instandhaltung, für Abraumbeseitigung, Forschungs- 

und Entwicklungsprojekte, für Restrukturierungen oder in guten Geschäfts-

jahren zur Vorwegnahme von künftigen Aufwendungen oder Investitionen 

gebildet. Solche sogenannten Innenverpflichtungen sind weder rechtlich 

noch betriebswirtschaftlich echte Verbindlichkeiten» (Boemle & Lutz, 2008, 

S. 372). 
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 Drohverlustrückstellungen: «Es handelt sich um Rückstellungen für drohen-

de Nachteile aus einem laufenden Vertrag oder Geschäft» (Boemle & Lutz, 

2008, S. 372). 

«In einigen Fällen, vor allem bei Gerichtsverfahren, kann es unsicher sein, ob über-

haupt eine gegenwärtige Verpflichtung besteht. IAS 37.15 f. sehen für solche Fälle 

vor, dass das Unternehmen sämtliche verfügbaren Informationen nutzen muss, um 

zu bestimmen, ob mehr für das Bestehen einer Verpflichtung als dagegen spricht 

(‹more likely than not›)» (Gebhardt, 2022, S. 120). Ausserdem ist das Aussenver-

pflichtungsprinzip zu beachten. «Verbindlichkeiten sind nur dann passivierungsfähig, 

wenn sie Verpflichtungen gegenüber Dritten darstellen» (Rüdinger, 2004, S. 58). 

Damit sind Aufwandsrückstellungen grundsätzlich nicht zulässig (Zöbeli, 2003). Bei 

Rechtsverpflichtungen ist das Prinzip stets erfüllt, aber bei den faktischen Verpflich-

tungen ist dies nicht eindeutig bestimmbar. Zwar sieht IAS 37.10 vor, dass das Un-

ternehmen bei den anderen Parteien eine gerechtfertigte Erwartung weckt, dass es 

den entstehenden Verpflichtungen nachkommt. Jedoch kann sich «die bestehende 

Erwartungshaltung der Betroffenen auch auf Massnahmen des Unternehmens er-

strecken, die keine Leistungen gegenüber Dritten bilden, was etwa der Fall sein 

kann bei in Zukunft notwendigen Instandhaltungsausgaben oder Grossreparaturen» 

(Rüdinger, 2004, S. 59). Den Drohverlustrückstellungen sind IAS 37.66 ff. gewidmet 

und «sie werden beschrieben als spezielle Verpflichtungen aus verlustbringenden 

Verträgen, den sog. onerous contracts» (Zöbeli, 2003, S. 183). 

Weiterhin muss beachtet werden, ob aufgrund der gegenwärtigen Verpflichtung ein 

Abfluss von Ressourcen als wahrscheinlich gilt (Gebhardt, 2022). Auch hier wird 

nach IAS 37.23 verlangt, dass die Begleichung der Verpflichtung zu einem künftigen 

Abfluss wirtschaftlicher Ressourcen mit einer mehr als 50-prozentigen Wahrschein-

lichkeit («more likely than not») führt (Behr & Leibfried, 2014). Es ist zu erwähnen, 

dass bereits diese zwei Voraussetzungen an Wahrscheinlichkeitsüberlegungen ge-

knüpft sind. 

Die dritte Voraussetzung, nach einer verlässlichen Schätzung, wird in IAS 37.25 

konkretisiert:  

 Von äusserst seltenen Fällen abgesehen dürfte ein Unternehmen in der La-

ge sein, ein Spektrum möglicher Ergebnisse zu bestimmen und daher auch 

eine Schätzung der Verpflichtung vornehmen zu können, die für den Ansatz 

einer Rückstellung ausreichend verlässlich ist. 

Es scheint, dass diese Voraussetzung «bewusst niedrig gesetzt wurde und lässt 

sich doch bei jeder noch so unwahrscheinlichen Verpflichtung eine ‹zuverlässige› 

Bandbreite von möglichen Werten feststellen, und gehe sie nur von Null bis beinahe 
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unendlich. Damit eröffnet sich dem Bilanzierenden ein weiterer bilanzpolitischer 

Spielraum» (Zöbeli, 2003, S. 188).   

 

 

Abbildung 1: Übersicht Ansatz von Rückstellungen und weiteren Passiven 

Quelle: (Behr & Leibfried, 2014) 

 

Die obige Darstellung fasst die Vorgehensweise bei dem Ansatz zukünftiger Ver-

pflichtungen zusammen (Behr & Leibfried, 2014).  

Eine weitere Problematik der Rückstellungen betrifft ihre Bewertung. Gemäss IAS 

37.36 gilt:  

 Der als Rückstellung angesetzte Betrag stellt die bestmögliche Schätzung 

der Ausgabe dar, die zur Erfüllung der gegenwärtigen Verpflichtung zum Ab-

schlussstichtag erforderlich ist.  

Auch die bestmögliche Schätzung impliziert auf die damit verbundenen Ermessens-

spielräume, die natürlich ebenso für bilanzpolitische Zwecke ausgenutzt werden 

können (Gebhardt, 2022). «Dem IASB ist dies bewusst. Der Normengeber verweist 

deshalb auf die Möglichkeit, Expertenmeinungen einzuholen, auf einschlägige Er-

fahrungswerte zu rekurrieren oder auf wertaufhellende Informationen zurückzugrei-

fen» (Gebhardt, 2022, S. 124). Es wird zwar eine angemessene Sorgfalt bei der 

Schätzung eingefordert (Haaker & Schaden, 2023), jedoch bestehen auch dann 

noch grosse Ermessensspielräume (Gebhardt, 2022). Liegt eine Bandbreite von 
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gleichartigen Verpflichtungen vor, ist die Erwartungswertmethode2 mithilfe der Er-

fahrungswerte anzuwenden (Gebhardt, 2022; Zöbeli, 2003). Im Gegenzug bestehen 

bei den singulären Ereignissen keine Erfahrungswerte und der Ermessensspielraum 

fällt entsprechend höher aus (Gebhardt, 2022).  

Gemäss Gehrig und Palas (2021) ist die konkrete Bewertung in vielen Geschäftsbe-

richten schwer nachzuvollziehen, da geschäftliche Hintergründe und verwendete 

Annahmen nicht offengelegt werden; und dies, obwohl IAS 37.85 eine kurze Be-

schreibung der Art der Verpflichtung sowie die Angaben von Unsicherheiten hin-

sichtlich des Betrags oder der Fälligkeiten dieser Abflüsse vorsieht. Auch diesen 

Vorschriften mangelt es an Regelungsschärfe und sie ermöglichen somit, «dass die 

Unternehmungen keine oder kaum brauchbare Angaben zu den einzelnen Rückstel-

lungen machen» (Zöbeli, 2003, S. 195). Ausserdem sind für jede Gruppe von Rück-

stellungen diejenige Angaben offenzulegen, welche üblicherweise in einem Rück-

stellungsgitter dargestellt werden (Buchwert zu Beginn und zum Ende der Berichts-

periode sowie Bildung, Verwendung und Auflösung von Rückstellungen) (IAS 

37.84). 

 

Die US-GAAP verfügen über keinen eigenen Standard für Rückstellungen. Die wich-

tigsten Bestimmungen zu Rückstellungen befinden sich im SFAS-5 (Zöbeli, 2003). 

Der Standard beschreibt Rückstellungen als «contingent liabilities» (Rüdinger, 

2004). Nach SFAS-5 sind Rückstellungen keine eigenständige Bilanzpositionen, 

sondern ein Unterfall einer Verbindlichkeit (Zöbeli, 2003). SFAS-5.3 definiert die 

Rückstellung als «einen Tatbestand, bei dem zunächst unsicher ist, ob die Ausga-

ben in Zukunft tatsächlich eintreten werden, die Unsicherheit aber entweder durch 

das Eintreten oder das Ausbleiben eines oder mehrerer Zukunftsereignisse aufge-

hoben wird» (Rüdinger, 2004, S. 45). Eine Rückstellung darf nur dann angesetzt 

werden, wenn eine Aussenverpflichtung vorliegt, und analog IAS dürfen keine Auf-

wandsrückstellungen gebildet werden (Zöbeli, 2003). 

Die SFAS-5.3 unterscheidet drei Wahrscheinlichkeitsbegriffe: 

 Probable – der Eintritt des Zukunftsereignisses ist sehr wahrscheinlich3  

 Reasonably possible – die Wahrscheinlichkeit ist mehr als niedrig, aber klei-

ner als sehr wahrscheinlich 

 Remote – die Wahrscheinlichkeit ist niedrig 

                                                

2 Berechnung des Erwartungswertes: «Die einzelnen Werte werden mit ihrer Wahrscheinlichkeit gewichtet und 

zusammengezählt» (Zöbeli, 2003, S. 107). 

3 In der Literatur wird eine Wahrscheinlichkeit von 70 – 75 % angegeben (Rüdinger, 2004; Zöbeli, 2003). 
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Rückstellungen können bilanziert werden, wenn der Eintritt der Verpflichtung sehr 

wahrscheinlich (probable) ist und der Betrag verlässlich geschätzt (reasonably esti-

mated) werden kann (SFAS-5.8). Die Bewertung erfolgt nach dem besten Schätz-

wert (Rüdinger, 2004), aber im Gegensatz zu den IAS 37 wird bei einer Bandbreite 

von möglichen Belastungen der tiefste Wert angewendet (Persons, 2010).  

 

2.2.3 Rückstellungen im Gesetz 

2.2.3.1 Rückstellungen im Obligationenrecht 

Für die Rechnungslegung nach Obligationenrecht (OR) gilt nach wie vor das Vor-

sichtsprinzip (Art. 958c Abs.1 Ziff. 5 OR). Zum Teil widerspricht dies dem Prinzip der 

«Fair Presentation» (Art. 958c Abs.1 Ziff. 5 OR), welches das übergeordnete Prinzip 

von IFRS (Persons, 2010) oder Swiss GAAP FER darstellt (Zöbeli & Schmitz, 2017). 

«Es verlangt eine besondere Sorgfalt in der Ermessensausübung von erforderlichen 

Schätzungen unter ungewissen Umständen, sodass Vermögenswerte oder Erträge 

nicht zu hoch und Schulden oder Aufwendungen nicht zu tief angesetzt werden» 

(Handschin, 2013, S. 3). Im Art. 960 OR wird geregelt, «dass Rückstellungen vor-

sichtig zu bewerten sind und dass ihre Bewertung bei konkreten Anzeichen eines zu 

geringen Betrages anzupassen ist» (Rentsch & Zöbeli, 2015, S. 170). «Sind bei der 

Beurteilung von rückstellungspflichtigen Sachverhalten mehrere realistischen Sze-

narien möglich, ist dasjenige zu wählen, das zum höchsten Rückstellungsbetrag 

führt» (Rentsch & Zöbeli, 2015, S. 172). Rückstellungen müssen bei Einzelsachver-

halten (beispielsweise bei Rechtsstreitigkeiten) einzeln bewertet werden, dagegen 

können sie bei einer grösseren Anzahl ähnlicher Sachverhalte als Gruppe bewertet 

und mit dem Erwartungswert der geschätzten Mittelabflüsse angesetzt werden 

(Rentsch & Zöbeli, 2013). Die Rückstellungen sind im Art. 960e OR definiert: 

 Abs. 2 – Lassen vergangene Ereignisse einen Mittelabfluss in künftigen Ge-

schäftsjahren erwarten, so müssen die voraussichtlich erforderlichen Rück-

stellungen zulasten der Erfolgsrechnung gebildet werden. 

Rückstellungen gehören auch nach dem OR zu Verbindlichkeiten und stellen unsi-

chere Verbindlichkeiten dar (Rentsch & Zöbeli, 2013). «Sie müssen bilanziert wer-

den, wenn sie durch vergangene Ereignisse begründet sind und der entsprechende 

Mittelabfluss aus eigener Kraft nicht mehr zu verhindern ist. Der künftige Mittelab-

fluss begründet keinerlei Vorteile oder zusätzliche Ansprüche für das Unternehmen» 

(Rentsch & Zöbeli, 2013, S. 11).  

Gemäss Art. 960e Abs. 3 OR dürfen Rückstellungen gebildet werden für: 
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 regelmässig anfallende Aufwendungen aus Garantieverpflichtungen; 

 Sanierungen von Sachanlagen; 

 Restrukturierungen; 

 die Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens. 

 

Obwohl der Ansatz von Rückstellungen im Jahr 2013 konkretisiert wurde, bietet das 

Obligationenrecht nach wie vor relativ grosse Spielräume zur Bildung stiller Reser-

ven (Behr & Leibfried, 2014). So sind konkret «Rückstellungen zur Sicherung des 

dauernden Gedeihens des Unternehmens» erlaubt. «Weitere Möglichkeiten für stille 

Reserven ergeben sich, wenn von der in Art. 960 Abs. 4 OR gegebenen Möglichkeit 

Gebrauch gemacht wird, nicht mehr benötigte Rückstellungen stehenzulassen» 

(Rentsch & Zöbeli, 2013, S. 11). «Über Rückstellungen, die stille Reserven darstel-

len, muss in der Jahresrechnung nicht besonders informiert werden» (Rentsch & 

Zöbeli, 2015, S. 187). Ausserdem «zählt auch die ‹Sanierung von Sachanlagen› zu 

den Rückstellungsgründen. In der Praxis werden solche Rückstellungen gebildet, 

wenn notwendige Unterhaltsarbeiten nur alle paar Jahre vorgenommen werden – 

typischerweise bei Liegenschaften oder grösseren technischen Anlagen. Weil keine 

Verpflichtung gegenüber Dritten besteht, sind dies keine ‹echten› Verbindlichkeiten» 

(Rentsch & Zöbeli, 2013, S. 11).  

Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR verlangt, «Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterun-

gen zu Positionen der Bilanz und der Erfolgsrechnung» im Anhang offenzuglegen. 

Ein Rückstellungsspiegel wird nicht vorgeschrieben (Rentsch & Zöbeli, 2013). 

«Führt die Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen zu ausserordentlichen, ein-

maligen oder periodenfremden Aufwendungen und Erträgen, sind diese gemäss Art. 

959c Abs. 2 Ziff. 12 OR im Anhang offenzulegen» (Rentsch & Zöbeli, 2013, S. 13). 

Ausserdem ist die Nettoauflösung stiller Reserven im Anhang offenzulegen, falls 

dadurch das ausgewiesene Ergebnis wesentlich günstiger dargestellt wird (Suter & 

Teitler-Feinberg, 2016).  

 

2.2.3.2  Rückstellungen im Steuerrecht 

Infolge des Massgeblichkeitsprinzips gilt: «Was in der handelsrechtlichen Jahres-

rechnung im Einklang mit dem Gesetz verbucht wurde, ist grundsätzlich auch für die 

Bemessungsgrundlage der direkten Steuern massgeblich» (Suter & Teitler-

Feinberg, 2016, S. 108). Daraus resultiert eine weitere Problematik der Rückstellun-

gen, explizit die unterschiedlichen Ansatzbestimmungen. «Handelsrechtlich sind 

Rückstellungen nach dem Grundsatz der Bilanzvorsicht und nach dem Imparitäts-
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prinzip zu bilden. Steuerrechtlich sind sie jedoch nur zulässig, soweit sie geschäfts-

mässig begründet sind» (Mäusli-Allenspach & Oertli, 2020, S. 108).  

Art. 63 Abs. 1 DBG erläutert anerkannte Rückstellungen für: 

 Ziff. a – im Geschäftsjahr bestehende Verpflichtungen, deren Höhe noch un-

bestimmt ist; 

 Ziff. b – Verlustrisiken, die mit Aktiven des Umlaufvermögens, insbesondere 

mit Waren und Debitoren, verbunden sind; 

 Ziff. c – andere unmittelbar drohende Verlustrisiken, die im Geschäftsjahr 

bestehen; 

 Ziff. d – künftige Forschungs- und Entwicklungsaufträge an Dritte bis zu 10 

Prozent des steuerbaren Gewinnes, insgesamt jedoch höchstens bis zu 1 

Mio. CHF. 

«Nur gerade bei den Verpflichtungen im Wortlaut von Ziff. a handelt es sich um 

Rückstellungen im betriebswirtschaftlichen Sinne» (Zöbeli, 2003, S. 163). Ein Unter-

schied zu dem handelsrechtlichen Abschluss besteht in der Erfassung der Wertbe-

richtigungen auf dem Umlaufvermögen, welche fälschlicherweise als Rückstellun-

gen bezeichnet werden. Steuerlich anerkannt sind Rückstellungen für die allgemei-

nen Verlustgefahren auf Kundenguthaben (Delkredere) in den meisten Kantonen im 

Umfang von 5 bis 10 % (Mäusli-Allenspach & Oertli, 2020). Ausserdem werden «bei 

der Warenbewertung in der Praxis recht weitgehende Wertberichtigungen, die auch 

als Rückstellungen bezeichnet werden, anerkannt. So darf unter bestimmten Vo-

raussetzungen das Warenlager bis zu einem Drittel unter dem Gestehungs- bzw. 

Marktwert bilanziert werden, ohne dass diese Reservebildung, welche über die ech-

te Abschreibung hinausgeht, besonders begründet werden muss» (Mäusli-

Allenspach & Oertli, 2020, S. 109). Ziffer c. spricht von Verlustrisiken, die im Ge-

schäftsjahr bestehen, was zum Ausdruck bringt, dass Drohverlustrückstellungen 

zulässig sind (Zöbeli, 2003). Eine Besonderheit stellen die erlaubten Rückstellungen 

für Forschung und Entwicklung dar (Zöbeli, 2003). «Dabei handelt es sich im Grun-

de genommen um Rücklagen, welche steuerlich grundsätzlich nicht als Fremdkapi-

tal gelten. Der Gesetzgeber wollte aber die steuerlich wirksame Bildung solcher Re-

serven bis zu einem gewissen Grad zulassen, weshalb er sie explizit bei den zuläs-

sigen Rückstellungen aufgenommen hat» (Mäusli-Allenspach & Oertli, 2020, S. 

109). Die schweizerischen Steuerbehörden lassen zwar im definierten Masse stille 

Reserven auf Rückstellungen zu, aber keine willkürlichen (Suter & Teitler-Feinberg, 

2016). «So müssen nicht mehr notwendige Rückstellungen steuerlich wieder aufge-

löst werden, auch wenn eine entsprechende Auflösung im handelsrechtlichen Ab-

schluss nicht erfolgt ist (Art. 63 Abs. 2 DBG). Der Steuerpflichtige erleichtert sich 
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das Vorgehen, wenn er nur steuerlich zulässige Rückstellungen bildet» (Suter & 

Teitler-Feinberg, 2016, S. 109–110).  

 

2.2.4 Rückstellungen in den Swiss GAAP FER 

Die Swiss GAAP FER wurden durch die Fachkommission für Empfehlungen zur 

Rechnungslegung (FER) ausgearbeitet, um «die Aussagekraft und Vergleichbarkeit 

der Einzelabschlüsse sowie der Konzernrechnungen zu erhöhen und deren Gleich-

wertigkeit mit internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen zu erreichen» (Boemle 

& Lutz, 2008, S. 80). Dank dem modularen Aufbau von Swiss GAAP FER sollte ein 

vernünftiges Kosten-Nutzen-Verhältnis sowohl für kleinere als auch für grössere 

Organisationen erzielt werden (C. Meyer, 2008). Swiss GAAP FER bestehen aus 

folgenden Bausteinen: Rahmenkonzept, Kern-FER, weitere und branchenspezifi-

sche Swiss GAAP FER sowie Swiss GAAP FER zur Konsolidierung (Eberle & 

Schmitz, 2017). Kleine Organisationen im Sinne der FER (FER 1/2) können sich auf 

die Anwendung der Kern-FER (Rahmenkonzept, FER 1–6) beschränken. Zu diesen 

gehören Organisationen, die zwei der nachstehenden Kriterien in zwei aufeinander-

folgenden Jahren nicht überschreiten (FER 1/2): 

 Bilanzsumme von CHF 10 Millionen 

 Jahresumsatz von CHF 20 Millionen 

 50 Vollzeitstellen 

Zu den branchenspezifischen Swiss GAAP FER gehört auch die Fachempfehlung 

für die Rechnungslegung gemeinnütziger Nonprofit-Organisationen Swiss GAAP 

FER 21 (Eberle & Schmitz, 2017). «Aufgrund der weitestgehend von Spenden und 

Subventionen finanzierten Aktivitäten von Nonprofit-Organisationen haben sowohl 

der Staat als auch die Allgemeinheit ein hohes Interesse daran, deren Wirksamkeit 

mittels einheitlicher, verständlicher und vergleichbarer Kriterien bewerten zu kön-

nen» (Eberle & Zöbeli, 2014, S. 626). Der Anstoss, einen Rechnungslegungsstan-

dard zu entwickeln, kam von den betroffenen NPO selbst (Eberle, 2011). Deshalb 

wurde diese Fachempfehlung nach mehrjähriger Zusammenarbeit von der Projekt-

gruppe der FER-Fachkommission mit zukünftigen Anwendern per 1. Januar 2003 in 

Kraft gesetzt (Eberle & Zöbeli, 2014). 

In FER 21/Einleitung wird die Einbettung von Swiss GAAP FER 21 in das gesamte 

Regelwerk beschrieben: «In Ergänzung und in teilweiser Abänderung der übrigen 

Fachempfehlungen (Swiss GAAP FER) gelten für die Jahresrechnungen von ge-

meinnützigen Nonprofit-Organisationen die nachstehenden besonderen Empfehlun-

gen.» Damit kommt zum Ausdruck, dass die Bestimmungen von Swiss GAAP FER 
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21 den anderen Swiss GAAP FER grundsätzlich vorgehen und wo Swiss GAAP 

FER 21 keine Regelung vorgibt, werden die übrigen Swiss GAAP FER angewendet 

(Eberle & Schmitz, 2017).  

Im Vordergrund von Swiss GAAP FER steht die «True & Fair View» als der oberste 

Grundsatz für die Jahresrechnung (Zöbeli & Schmitz, 2017). «Die Rechnungslegung 

nach Swiss GAAP FER hat zum Ziel, dass jede Jahresrechnung ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

(True & Fair View) wiedergibt» (FER R/1). «Es werden nach den FER keine stillen 

Willkürreserven geduldet» (Suter & Teitler-Feinberg, 2016, S. 111). 

Im Rahmenkonzept finden sich die für die Rückstellungserfassung und die -

bewertung massgebenden Prinzipien (Suter & Teitler-Feinberg, 2016). Dazu zählen 

beispielsweise: 

 das Prinzip der Periodizität (FER R/11-12) 

 die wirtschaftliche Betrachtungsweise (FER R/10) – «tatsächliche wirtschaft-

liche Gegebenheiten gehen der rechtlichen Form vor» (Suter & Teitler-

Feinberg, 2016, S. 110) 

 das Vorsichtsprinzip (FER R/13) – «Vorsichtsprinzip darf die True and Fair 

View nicht aushebeln» (Suter & Teitler-Feinberg, 2016, S. 110) 

 das Bruttoprinzip (Verrechnungsverbot) (FER R/14)   

 Wesentlichkeit (FER R/29), Stetigkeit (FER R/30), Vergleichbarkeit (FER 

R/31), Verlässlichkeit (FER R/32) 

 Klarheit (FER R/33) – verlangt eine präzise und spezifische Bezeichnung der 

verschiedenen Positionen, allenfalls ergänzt durch Anhangsangaben (Eber-

le & Schmitz, 2017) 

 Einzelbewertung (FER R/25) – ausnahmsweise sind bei gewissen Rückstel-

lungen (z.B. für Garantien) pauschale Verfahren zulässig (Zöbeli & Schmitz, 

2017) 

 

Kern-FER (FER2/15) äussert sich zur Bewertung der Rückstellung: «Rückstellungen 

stellen rechtliche oder faktische Verpflichtungen dar. Sie sind auf jeden Bilanzstich-

tag auf Basis der wahrscheinlichen Mittelabflüsse zu bewerten.» Somit wird festge-

halten, dass Kulanzrückstellungen gebildet werden dürfen, jedoch diese kommen 

bei NPO eher selten vor (Zöbeli & Schmitz, 2017). Rückstellungen sind zu jedem 

Stichtag neu zu beurteilen und somit zu erhöhen, beizubehalten oder aufzulösen 

(FER 2/39). Die Bewertungsgrundsätze für die Einzelpositionen inklusive Rückstel-

lungen sind im Anhang offenzulegen (FER 2/6).  
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Da Rückstellungen Teil der Verbindlichkeiten darstellen, müssen die Voraussetzun-

gen der Verbindlichkeiten gemäss FER R/17 erfüllt werden: «Verbindlichkeiten ent-

stehen aus vergangenen Geschäftsvorfällen oder Ereignissen, falls ein zukünftiger 

Mittelabfluss wahrscheinlich ist. Der Erfüllungsbetrag muss verlässlich ermittelt bzw. 

geschätzt werden können.» Es ist zwischen kurz- und langfristigen Rückstellungen 

zu unterscheiden (FER 3/2). «Die Position ‹Rückstellungen› umfasst dabei Steuer-

rückstellungen (für latente Ertragssteuern), Rückstellungen aus Vorsorgeverpflich-

tungen, Restrukturierungsrückstellungen sowie sonstige Rückstellungen. Eine Auf-

gliederung in diese einzelnen Bestandteile kann in der Bilanz, muss aber mindes-

tens im Anhang vorgenommen werden» (Behr & Leibfried, 2014, S. 450). Ausser-

dem wird betont, dass weitere wesentliche Positionen separat auszuweisen sind 

(FER 3/3). Somit soll verhindert werden, dass beispielsweise «sonstige Rückstel-

lungen» mit einem sehr grossen Betrag bilanziert werden.  

In der Rechnungslegungspraxis von NPO (FER-21-Anwender) werden folgende 

Beispiele von echten Rückstellungen genannt: 

 «Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen oder Mieterschäden: Werden 

an fremden Immobilien Veränderungen vorgenommen, sind die künftig ge-

schuldeten Wiederherstellungskosten zu passivieren. 

 Pensionsrückstellungen (Vorsorgeverpflichtungen): Diese sind für absehbare 

Nachschussverpflichtungen infolge einer Unterdeckung der Vorsorgeeinrich-

tung zu bilden.  

 Steuerrückstellungen: Auch wenn NPO i.d.R. steuerbefreit sind, können 

Mehrwertsteuer und andere staatliche Abgaben geschuldet sein, deren Höhe 

auf einer vorläufigen Schätzung beruht.  

 Rückstellungen für Projektverpflichtungen: Insbesondere Entwicklungshilfe-

organisationen können vertraglich verpflichtet werden, für Verbindlichkeiten 

oder Defizite lokaler Partner aufzukommen.  

 Rückstellungen für Personalaufwendungen: In der Praxis werden vor allem 

Ferien- und Überzeitguthaben sowie Abgangsentschädigungen unter den 

Rückstellungen ausgewiesen» (Schmitz & Zöbeli, 2016, S. 160–161). 

 

Swiss GAAP FER verfügen über einen separaten Standard zu den Rückstellungen 

(FER 23), welcher für grössere Organisation anzuwenden ist (FER 1/2). «Swiss 

GAAP FER 23 definiert die Rückstellungen in enger Anlehnung an IFRS» (Boemle 

& Lutz, 2008, S. 371) wie folgt: 
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 FER 23/1 – Eine Rückstellung ist eine auf einem Ereignis in der Vergangen-

heit begründete wahrscheinliche Verpflichtung, deren Höhe und / oder Fäl-

ligkeit ungewiss, aber schätzbar ist. Diese Verpflichtung begründet eine Ver-

bindlichkeit. Rückstellungen dienen nicht zur Wertberichtigung von Aktiven. 

 FER 23/2 – Das verpflichtende Ereignis in der Vergangenheit muss vor dem 

Bilanzstichtag stattgefunden haben. Dieses kann auf einer ausdrücklich 

rechtlichen oder einer faktischen Verpflichtung basieren.  

 FER 23/3 – Die Verminderung zukünftiger Erträge oder Margen stellt kein 

verpflichtendes Ereignis dar. Zukünftige Aufwendungen stellen ebenfalls kein 

verpflichtendes Ereignis dar. 

Zufolge der Definition sind keine Aufwandsrückstellungen erlaubt. «Bei der Bewer-

tung gilt das Prinzip der bestmöglichen Schätzung. Insofern orientiert sich auch die 

Fachempfehlung am Erwartungswert der künftigen Belastung» (Behr & Leibfried, 

2014, S. 450). 

 FER 23/19 – Die Höhe der Rückstellungen hat dem Erwartungswert der zu-

künftigen Mittelabflüsse zu entsprechen. Sie hat die Wahrscheinlichkeit und 

die Verlässlichkeit dieser Geldabflüsse zu berücksichtigen.  

Gemäss FER 23/11 ist ein Rückstellungsspiegel offenzulegen und durch eine kurze 

Erklärung für wesentliche Rückstellungen zu ergänzen, welche die Natur der Ver-

bindlichkeit sowie ihren Unsicherheitsgrad offenlegt. Es stellt sich die Frage, «ob mit 

dem detaillierten Rückstellungsspiegel die bisher stark verbreitete Verwendung von 

Rückstellungen als zentrales Instrument der Bilanzpolitik zur Glättung der Ergebnis-

sen und damit zur Verschleierung der Ertragslage eingeschränkt wird» (Boemle & 

Lutz, 2008, S. 376). Die Praxis zeigt, «dass es offenkundig vielen Unternehmen 

nach wie vor schwerfällt, auch für die Bildung von Rückstellungen konsequent den 

Grundsatz des True and Fair View anzuwenden» (Boemle & Lutz, 2008, S. 376).  

Da Rückstellungen nicht nur bei dem Ansatz und bei der Bewertung problematisch 

sind, sondern auch die Unterscheidung zu anderen Bilanzpositionen oft Schwierig-

keiten mit sich bringt, werden an dieser Stelle diese Abgrenzungen erläutert.  

1. Rückstellungen unterscheiden sich von Verbindlichkeiten dadurch, dass sie die 

unsicheren Verpflichtungen sind, so in Betrag und Bestand (Zöbeli, 2003). Die 

Übergänge zwischen Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind fliessend, da 

beispielsweise die «Sicherheit» im Betrag in einigen Grenzfällen bei Verbind-

lichkeiten in Fremdwährung mit einem stark schwankenden Wechselkurs nicht 

gegeben ist.   

2. Eventualverpflichtungen können als die weniger wahrscheinlichen, aber den-

noch möglichen Verpflichtungen bezeichnet werden (Zöbeli, 2003). Die ge-
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schätzte Wahrscheinlichkeit ist somit geringer als bei den Rückstellungen (vgl. 

Abbildung 1). «Zu den Eventualverpflichtungen gehören auch jene Verpflichtun-

gen, bei welchen die Bilanzierbarkeit nur an der fehlenden Quantifizierbarkeit 

scheitert» (Boemle & Lutz, 2008, S. 376). Zu den Eventualverpflichtungen kön-

nen Bürgschaften, bedingt rückzahlbare Darlehen oder mögliche Ansprüche aus 

Solidarhaftung gezählt werden (Zöbeli, 2003). Im Gegensatz zu Rückstellungen 

werden diese nicht bilanziert, sondern sie müssen im Anhang offengelegt wer-

den (R/20). 

3. Transitorische Passiven dienen als Rechnungsabgrenzungsposten dazu, Auf-

wendungen und Erträge periodengerecht zu verbuchen (Zöbeli, 2003). «In der 

Praxis werden oft Rückstellungen und transitorische Passiven nicht klar ausei-

nandergehalten. FER 23/4 präzisiert deshalb, dass am Bilanzstichtag nicht fak-

turierte, aber fällige Verbindlichkeiten, die sich aufgrund bereits erhaltener Güter 

bzw. Dienstleistungen ergeben, nicht als Rückstellungen, sondern als passive 

Rechnungsabgrenzungsposten zu erfassen sind» (Boemle & Lutz, 2008, S. 

376). Allerdings handelt es sich gemäss Zöbeli (2003) bei den nicht fakturierten 

Lieferantenrechnungen nach dem Grundsatz der wirtschaftlichen Betrachtungs-

weise um Verbindlichkeiten. In der Literatur werden die passiven Rechnungsab-

grenzungen in transitorische und antizipative Passiven unterteilt (Zöbeli, 2003). 

Bei den transitorischen Passiven handelt es sich um bereits erhaltene Zahlun-

gen für eigene Leistung in späteren Perioden als Ertragsvortrag. Die antizipati-

ven Passiven stellen Aufwendungen dar, die erst in späteren Perioden als Teil 

des Entgeltes für eine Gesamtleistung bezahlt werden müssen (Aufwandsnach-

trag) (Behr & Leibfried, 2014).    

4. Reserven werden als Teil des Eigenkapitals bezeichnet, der das nominelle 

Grundkapital übersteigt (Zöbeli, 2003). «Rückstellungen und Reserven ist nur 

gemeinsam, dass mit ihrer blossen Existenz weder automatisch flüssige Mittel 

noch sonstige Aktiven zur Risikoabdeckung reserviert sind. Rückstellungen wer-

den für Einzelrisiken gebildet, bei welchen die Bedingungen zur Passivierung er-

füllt sind. Reserven dagegen entstehen als rechnerische Differenz, wenn das 

Nominalkapital kleiner ist als das ausgewiesene Eigenkapital» (Zöbeli, 2003, S. 

33).  

In diesem Sinne äussern sich Zöbeli und Schmitz (2017) zu den Abgrenzungen 

in der NPO-Praxis. «Entgegen einer weitverbreiteten Praxis sind Mittelabflüsse, 

die zu einem entsprechenden Gegenwert, d.h. zu einem ‹internen Nutzen› für 

die NPO führen, entweder im Organisationskapital (intern bestimmter Zweck) 

oder im Fondskapital (durch Dritte bestimmter Verwendungszweck) auszuwei-
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sen, und nicht unter den Rückstellungen. Dazu zählen beispielsweise Positionen 

für Renovationen und Umbauten, Ersatzbeschaffungen, Betriebsfeste, Jubiläen, 

künftige Projekte, Fundraising und PR, Web-Relaunch, Personalentwicklungs-

massnahmen, Strategie- und Organisationsentwicklung u.v.m.» (Zöbeli & 

Schmitz, 2017, S. 82). Eine Besonderheit in der Rechnungslegung von NPO bil-

den die Schwankungsfonds, welche zur Anwendung in den Bilanzen staatlich 

subventionierter Institutionen kommen (Schmitz & Zöbeli, 2016). Darin werden 

die erhaltenen Leistungspauschalen festgehalten. Die Schwankungsfonds gehö-

ren zum Fondskapital, da deren Verwendung durch die finanzierende Behörde 

eingeschränkt ist (Eberle & Schmitz, 2017).  

5. Mit Wertkorrekturen von Aktiven wird der Wertverlust als Aufwand erfasst (Zö-

beli, 2003). In der Praxis werden Wertkorrekturen auf dem Umlaufvermögen 

(Forderungen und Vorräte) gebildet und als Wertberichtigungen bezeichnet und 

auf dem Anlagevermögen Abschreibungen genannt (z.B. Boemle & Lutz, 2008). 

Bei allen Aktiven ist auf jeden Bilanzstichtag zu prüfen, ob Anzeichen für eine 

Wertbeeinträchtigung bestehen, also ob der Buchwert des Aktivums den erziel-

baren Wert übersteigt (FER 2/16). Rückstellungen und Wertkorrekturen auf Akti-

ven ist lediglich gemeinsam, «dass es sich um Nutzungsabgänge ohne Gegen-

wert handelt, die in ihrer effektiven Höhe i.d.R. nur geschätzt werden können» 

(Zöbeli, 2003, S. 34). Wie im Kapitel 2.2.3.2 erwähnt wurde, werden Wertberich-

tigungen auf dem Umlaufvermögen fälschlicherweise als Rückstellungen be-

zeichnet (Mäusli-Allenspach & Oertli, 2020; Zöbeli, 2003).  
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3 Methodisches Vorgehen 

3.1 Stichprobe 

Die Grundgesamtheit der Untersuchung bilden 499 NPO, welche zum Zeitpunkt der 

Datenerhebung das Zewo-Gütesiegel getragen und ihre Jahresrechnungen nach 

Swiss GAAP FER 21 erstellt haben (Stiftung Zewo, 2023). Beschränkt wurde sich 

auf die deutschsprachigen Jahresrechnungen. Deswegen wurden NPO mit franzö-

sischen (n=78), italienischen (n=8) und englischen (n=10) Jahresrechnungen aus-

geschlossen. Ausserdem wurde eine NPO doppelt erfasst und wurde deshalb aus-

geschlossen. Diese Arbeit hat die Jahresrechnungen mit einem Abschluss im Jahr 

2022 oder 2023 untersucht. Jeweils wurde die neuste Jahresrechnung ausgewählt, 

welche veröffentlicht wurde. Bei acht NPO wurden keine Jahresrechnungen von 

2022 oder 2023, weder auf der Zewo-Homepage noch auf der eigenen Homepage, 

veröffentlicht. Eine Übersicht der Abgrenzungen bietet die unten stehende Tabelle. 

Die Stichprobe umfasst somit 394 NPO.  

 

Gesamt NPO  499 

Doppelt aufgelistet  1 

Englisch 10 

Französisch 78 

Italienisch 8 

Keine Jahresrechnung vom 2022 oder 2023 vorhanden 8 

Stichprobe 394 

Tabelle 1: Übersicht der Stichprobe 

 

3.2 Vorgehensweise und Datenauswertung 

Um die Forschungsfragen beantworten zu können, wurde eine quantitative sowie 

eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Die Datengrundlage der von der Zewo 

zertifizierten NPO bietet eine ausreichende Basis für die quantitative Bestandsauf-

nahme und die anschliessende Auswertung. Von der repräsentativen Stichprobe 

(n=394) wurde somit eine genügende Aussagekraft der Ergebnisse erhofft. Die qua-

litativen Angaben wurden im Anhang untersucht, damit die verbale Berichterstattung 

betreffend Rückstellungen beurteilt werden konnte.  

Der Zugang zu den Jahresrechnungen war gewährleistet, da die von der Zewo zerti-

fizierten NPO ihre Jahresrechnungen auf der Homepage der Zewo veröffentlichen 
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müssen. Sollte eine Jahresrechnung auf der Zewo-Homepage nicht zugänglich ge-

macht worden sein, wurde diese von der jeweiligen Homepage heruntergeladen. 

Die Daten wurden manuell in einem standardisierten Fragebogen (vgl. Kap. 3.3) in 

Excel erfasst. Der Fokus wurde auf die Offenlegung der Rückstellungen gelegt. 

Konkret wurde untersucht, ob eine Rückstellung bilanziert wurde. Falls diese Frage 

bejaht werden konnte, konnte die Untergliederung in kurzfristige und langfristige 

Rückstellungen angeschaut werden. Ausserdem wurden die Angaben über die Hö-

he der Rückstellung sowie die weitere Gliederung in Rückstellungsarten erhoben.  

Die verbale Berichterstattung betreffend Rückstellungen wurde mittels der Durch-

sicht der Angaben in der Bilanz sowie im Anhang untersucht. In diesem Sinne wur-

den Angaben über die Beschreibung der Rückstellungsarten sowie Bewertungs- 

und Ansatzgrundsätze gesammelt.    

Um die Auswertung differenzierter zu gestalten, wurden Angaben zur Grösse der 

NPO gesammelt. Folglich wurden die Bilanzsumme sowie die Summe der Zuwen-

dungen (Spenden, Legate), die Beiträge der öffentlichen Hand und die Erlöse aus 

Lieferungen und Leistungen erhoben. 

Bei einem Pretest wurde festgestellt, dass einige NPO Rückstellungen unter der 

Position «Passive Rechnungsabgrenzungen» aufführen und eine detaillierte Auflis-

tung der Rückstellung im Anhang zeigen. Aus diesem Grund wurden auch die pas-

siven Rechnungsabgrenzungen durchgesehen, ob sie gegebenenfalls Rückstellun-

gen beinhalten. Weiterhin wurde in einzelnen Fällen festgestellt, dass Rückstellun-

gen unter dem «Fondskapital» ausgewiesen wurden. Dementsprechend wurden 

ebenso das Fondskapital und die Rechnung über die Veränderung des Kapitals 

untersucht.  

Teilweise wurde die Auswertung im Excel durchgeführt, insbesondere die Daten der 

verbalen Berichterstattung. Des Weiteren wurden die Daten im Programm SPSS 

ausgewertet. 

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung dienten der anschliessenden Dis-

kussion, der Darstellung einer gelungenen Anwendung sowie der resultierenden 

Handlungsempfehlungen. 

 

3.3 Fragebogenmethodik 

Die Datenerhebung erfolgte mithilfe eines standardisierten Fragebogens, welcher 

von den Vorgaben Kern-FER und Swiss GAAP FER 21 abgeleitet wurde. Der Fra-

gebogen besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil wurden die allgemeinen Daten 

(Name, Sitz, Grösse der NPO, Datum des Jahresabschlusses sowie die zuständige 
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Revisionsstelle) erhoben. Im zweiten Teil wurde die Offenlegung der Rückstellungen 

in der Bilanz (vorhanden/nicht vorhanden, kurzfristig/langfristig, Höhe, Rückstel-

lungsart) gesammelt. Der letzte Teil konzentrierte sich auf die Angaben im Anhang 

(Rückstellungsart, Höhe, Bewertungs- und Ansatzgrundsätze, Rückstellungsspie-

gel). 

Der komplette Fragebogen wird im Anhang zur Einsicht abgelegt. 
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4 Untersuchungsergebnisse 

4.1 Ansatz und Rückstellungsarten 

Aus der Grundgesamtheit von 394 untersuchten NPO weisen 122 NPO (31 %) eine 

oder mehrere Arten von Rückstellungen in der Jahresrechnung aus. Dieser Wert 

liegt unter dem von Meyer et al., (2011) untersuchten Wert (ca. 40 %). Die Gesamt-

summe der Rückstellungen beträgt CHF 88.3 Millionen und stellt somit 3.6 % der 

Bilanzsumme derjenigen NPO dar, welche Rückstellungen bilanziert haben. Fol-

gende Abbildung zeigt die Aufteilung der Rückstellungen in Prozent der jeweiligen 

Bilanzsumme bei NPO, welche Rückstellungen in der Jahresrechnung ausgewiesen 

haben. 

 
Abbildung 2: Rückstellungen in Prozent der jeweiligen Bilanzsumme 

 

Der Mittelwert der Rückstellungen an der jeweiligen Bilanzsumme liegt bei 6.43 % 

mit einer Standardabweichung von 11.83 %. Knapp 74 % der NPO (n=90) weisen 

Rückstellungen in der Höhe bis 5 % der Bilanzsumme aus. Es ist aus der Abbildung 

ersichtlich, dass die Ausreisser mit einem aussergewöhnlich hohen Anteil von 

Rückstellungen den Mittelwert erhöhen. Deshalb werden die grössten Positionen 

(über 20 %) in der nachfolgenden Tabelle erläutert.  
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Rückstellungen 
in % der     
Bilanzsumme 

Name der NPO Bezeichnung der Position Gliederung der Bilanz 

63.27 SECODEV «Rückstellungen für nicht zweckgebundene 
Finanzierung» 

Organisationskapital 

Erläuterungen im Anhang: keine 
Kommentar: Die Gliederung unter dem Organisationskapital sowie die Bezeichnung der Position implizieren, dass es sich um 
keine Rückstellung sondern um Organisationskapital handelt. 

60.60% TAB Freizeit und Bildung «Rückstellungen» langfristiges Fremdkapital 

Erläuterungen im Anhang: keine 
Kommentar: Aufgrund der fehlenden Erläuterungen kann nicht beurteilt werden, ob und ggf. um welche Art von Rückstellungen 
es sich handelt.  

56.33 Insieme Kanton Bern «Rückstellungen» langfristiges Fremdkapital 

Erläuterungen im Anhang: «Die Aktivitäten des Vereins werden durch Beiträge der öffentlichen Hand finanziert. Das Bundesamt 
für Sozialversicherungen und der Kanton Bern leisten halbjährliche Akontozahlungen. Die Schlussabrechnung erfolgt jeweils zu 
einem späteren Zeitpunkt. Die mutmasslich zu viel erhaltenen Beiträge werden als Rückstellungen verbucht und in den Aktiven 
auf ein separates Bankkonto überwiesen.» 
Kommentar: In diesem Fall handelt es sich nach den Angaben im Anhang um keine Rückstellungen, sondern um Fondskapital, 
konkret um Schwankungsfonds (vgl. Kap. 2.2.4).  

51.38 Insieme Ausserschwyz Rückstellungen «mitenand» und «Beiträge IV-
Kurse / Minderleistungen» 

kurzfristiges Fremdkapital 

Erläuterungen im Anhang: «Die IV-Beiträge 2020, 2021 und 2022 wurden vollständig gemäss Unterverträgen ausbezahlt. Wir 
gehen davon aus, dass der Verein am Ende der Vertragsperiode (2023) weniger Leistungen erbracht haben wird, als im Unter-
vertrag festgehalten. Die entsprechenden IV-Beiträge für Minderleistungen müssen zurückbezahlt werden. Die Rückstellungen 
sind in der Höhe der vollen Minderleistung berücksichtigt, da der Verein davon ausgeht, dass er die Minderleistungen bis zum 
Ende der Vertragsperiode (2023) gar nicht kompensieren kann.» 
Kommentar: Bei der als Rückstellung genannten Position «Beiträge IV-Kurse / Minderleistungen» sollte es sich gemäss der 
Erläuterungen im Anhang um Fondskapital, konkret um Schwankungsfonds handeln. Die zweite Rückstellung «mitenand» wur-
de im Anhang nicht kommentiert. Aufgrund dessen und der unklaren Bezeichnung kann der Bilanzleser nicht nachvollziehen, ob 
es sich um eine Rückstellung handelt.  

47.59 Schweizer Patenschaft für 
Berggemeinden 

«Rückstellungen für beschlossene Beiträge» kurzfristiges Fremdkapital 

Erläuterungen im Anhang: «Diese Position umfasst Rückstellungen für gesprochene projektbezogene Unterstützungen, die 
noch nicht ausbezahlt worden sind. Die Höhe der Rückstellung entspricht den beschlossenen Beträgen. Projektkredite werden 
erst gesprochen, wenn die notwendigen Beträge tatsächlich bekannt sind. Vom Zeitpunkt der Mittelgutsprache bis zur effektiven 
Auszahlung (erst nach Baubeginn und je nach aufgelaufenen Rechnungen) vergehen in der Regel einige Monate.» 
Kommentar:  Die Bezeichnung der Rückstellung sowie die Angaben im Anhang weisen nicht eindeutig daraufhin, dass diese 
Position tatsächlich eine Rückstellung darstellt. Es kann vermutet werden, dass es sich um Fondskapital handelt, da die projekt-
bezogene Unterstützung eher an die Destinatäre gebunden ist. Sollten dabei Projekte mit einem «internen Nutzen» unterstützt 
werden, würde dies aus dem Organisationskapital finanziert.    

34.36 insieme – Region Baden-
Wettingen 

Rückstellungen «Projekt hindernisfreie Web-
seite/EDV-Progr.» und «erhaltene IV-
Leistungen» 

langfristiges Fremdkapital 

Erläuterungen im Anhang: «CHF 16 384.00 wurden 2016 für die hindernisfreie Website zurückgestellt. Das heisst eine Website, 
die für jeden Benutzer mit jedem beliebigen Browser und technischer Ausstattung in vollem Umfang zugänglich, nutzbar und 
verständlich ist – auch für Menschen mit Beeinträchtigung. Im Jahr 2022 wurde nichts daraus verwendet. Da die Seite jedoch 
laufend angepasst werden muss, bleibt diese Rückstellung bestehen (Vorjahr CHF 31 384.00).» 
Kommentar: Für die Finanzierung von künftigen Projekten (auch wenn das Projekt bereits im Gange ist) dürfen keine Rückstel-
lungen gebildet werden. Diese Position kann entweder im Organisationskapital, falls der Verwendungszweck intern bestimmt 
wurde, oder bei einem durch Dritte bestimmtem Zweck im Fondskapital bilanziert werden (vgl. Kap. 2.2.4 und Schmitz & Zöbeli, 
2016). 
Erläuterungen im Anhang: «Im Jahr 2020 und 2021 konnten verschiedene Freizeitaktivitäten und Ferienangebote ‹coronabe-
dingt› nicht durchgeführt werden. Das heisst, dass vereinbarte Leistungen, gemäss Unterleistungsvertrag mit insieme Schweiz, 
nicht erreicht wurden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, nicht erbrachte Leistungen über die ganze Vertragsperiode, also über 
vier Jahre (2020–2023), auszugleichen. Dies ist jedoch unrealistisch. Im Jahr 2022 wurde der Leistungsvertrag knapp erfüllt. Es 
gab keine neuen Rückstellungen (Vorjahr CHF 233 000.00).» 
Kommentar: Auch diese Position ist fälschlicherweise als Rückstellung genannt. Die erhaltenen IV-Leistungen stellen Fondska-
pital (Schwankungsfonds) dar. 

29.38 insieme Basel Rückstellungen «Bildungsclub Leistungsver-
einbarung Covid-19», «Wohngruppen», «Per-
sonal Überzeit und Ferien», «Wohneigentum 
Wettstein», «Diverse» 

langfristiges Fremdkapital 

Erläuterungen im Anhang: Lediglich die grösste Position ist kommentiert: «In der Rückstellung ‹Bildungsclub Leistungsvereinba-
rung Covid-19› haben wir die Minderleistungen für die Corona-Jahre 2021 und 2020 erfasst. Für das Berichtsjahr resultieren 
praktisch keine Minderleistungen. Per Ende 2022 steht noch nicht fest, in welchem Umfang Rückzahlungen zu erfolgen haben.» 
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Kommentar: Aus der Bilanz ist ersichtlich, das die Position «Bildungsclub» zum Fondskapital gehört. Folglich sollten die Minder-
leistungen auch dem Fondskapital zugeordnet werden.    

22.58 Winterhilfe Graubünden «Rückstellungen für Unterstützungsprojekte» kurzfristiges Fremdkapital 

Erläuterungen im Anhang: keine 
Kommentar: Auch diese Rückstellung kann wegen der fehlenden Erläuterungen nicht beurteilt werden. Aufgrund der Bezeich-
nung in der Bilanz kann nur vermutet werden, dass es sich wiederum um Fondskapital oder Organisationskapital handeln könn-
te. 

20.32 Offene Hand «Swisshand» «Kurzfristige Rückstellungen für laufende 
Programme» 

kurzfristiges Fremdkapital 

Erläuterungen im Anhang: «Bei Abschluss der Verträge mit einem Projekt werden Rückstellungen für die gesamte Verpflichtung 
gebildet.» 
Kommentar: Auch in diesem Fall deuten die Erläuterungen auf Fondskapital hin.  

Tabelle 2: NPO mit dem höchsten Anteil von Rückstellungen in % der Bilanzsumme 

 

Die Durchsicht der oben erwähnten Positionen hat gezeigt, dass diese als Rückstel-

lung bezeichneten Positionen grösstenteils Fondskapital oder Organisationskapital 

darstellen. In drei Fällen wurden keine Erläuterungen im Anhang ausgewiesen und 

die Positionen konnten somit nur basierend auf der Bezeichnung beurteilt werden.  

Es ist zu ergänzen, dass vier von diesen neun NPO als Regionalsektionen zu einer 

Dachorganisation gehören. Diese vier NPO haben ihre Jahresrechnungen nach 

ähnlichen Grundsätzen erstellt und Rückstellungen gebildet, obwohl es sich 

höchstwahrscheinlich um Fondskapital handelt. 

In der Stichprobe wurden folgende Rückstellungsarten ausgewiesen: 

 
Abbildung 3: Betragsmässige Aufteilung der Rückstellungsarten  
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Abbildung 4: Anzahl der ausgewiesenen Rückstellungsarten 

 

Rückstellungen für Personalaufwendungen (16.87 % betragsmässig): Insgesamt 

wurden 48 Positionen als Rückstellungen für Personalaufwendungen klassifiziert. In 

diese Kategorie fallen grösstenteils Rückstellungen für Ferien und Überzeit (33 Po-

sitionen mit einem Betrag von 50.5 % der Rückstellungen für Personalaufwendun-

gen). Diese werden in der Praxis entweder unter den passiven Rechnungsabgren-

zungen oder als Rückstellungen ausgewiesen und beide Möglichkeiten werden ak-

zeptiert. Es handelt sich um einen Grenzfall, insbesondere unter Berücksichtigung, 

dass der Betrag gut schätzbar ist und die Wahrscheinlichkeit der Verpflichtung hoch 

ist. Die betragsmässig zweitgrösste Position der Rückstellungen für Personalauf-

wendungen besteht aus Rückstellungen für Abgangsentschädigungen (40 %). Die 

restlichen Positionen bestehen aus Rückstellungen für Treueprämien, Anerken-

nungszulagen, Dienstaltergeschenke, Dienstjubiläen, Personalguthaben für Weiter-

bildung und Überbrückungsrenten. 

Steuerrückstellungen (13.5 % betragsmässig): In der Regel sind NPO steuerbefreit 

(Schmitz & Zöbeli, 2016) und Steuerrückstellungen kommen in der Praxis selten 

vor. Es wurden lediglich sechs Steuerrückstellungen in der gesamten Stichprobe 

gefunden. Knapp 89 % der ausgewiesenen Steuerrückstellungen wurden lediglich 

bei zwei NPO identifiziert, welche der Mehrwertsteuerabgabe unterstellt sind. 
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Rückstellungen aus Vorsorgeverpflichtungen (3.22 % betragsmässig): Gerade acht 

NPO haben Pensionsrückstellungen ausgewiesen. Diese werden in der Regel auf-

grund der Unterdeckung der Pensionskasse gebildet. 

Rückstellungen für Rechtsfälle (1.78 % betragsmässig): Gemäss Schmitz & Zöbeli 

(2016) sind Rückstellungen für hängige Prozesse bei gemeinnützigen Institutionen 

kaum anzutreffen. Die Untersuchung bestätigt die Aussage, indem lediglich fünf 

NPO Rückstellungen für Rechtsfälle gebildet haben.  

Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen oder Mieterschäden (1.26 % betrags-

mässig): Es wurden zwölf Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen oder Mieter-

schäden in den Jahresrechnungen identifiziert. Diese werden für Rückbaukosten 

von Mieterausbauten oder Mieterschäden gebildet. 

Sonstige (1.95 % betragsmässig): Die in einem Sammelposten gebildeten Rückstel-

lungen weisen genau zehn NPO aus. Nach FER 3/3 sowie FER 23/10 ist die Bil-

dung der restlichen Rückstellungen als eine Sammelposition zulässig. Allerdings ist 

zu beachten, dass der proportionale Anteil der sonstigen Rückstellungen an den 

gesamten Rückstellungen nicht übermässig hoch ist und somit wie FER 3/3 defi-

niert, «weitere wesentliche Positionen separat auszuweisen sind». Aus der unten-

stehenden Übersicht ist ersichtlich, dass drei NPO einen höheren Anteil als 50 % 

(bis 75 %) der sonstigen Rückstellungen an gesamten Rückstellungen ausweisen. 

Lediglich eine NPO hat diesen Posten im Anhang kommentiert und stellt fest, dass 

es sich um Rückstellungen im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer sowie Rück-

bauverpflichtungen von gemieteten Räumlichkeiten handelt. Dabei wäre eine Unter-

teilung in separate Rückstellungen zu erwägen.  

 
Sonstige 
Rückstellun-
gen in CHF 

Rückstellun-
gen gesamt 
in CHF 

Sonstige Rückstel-
lungen /gesamte 
Rückstellungen in % 

Erläuterungen im Anhang 

5’000 840’000 0.6  keine 

3’589 543’833 0.66  keine 

20’105 1’919’804 1.05  keine 

580’000 10’180’000 5.7  keine 

1’440 8’655 16.6  keine 

128’061 756’329 16.93 keine 

292’336 1’222’511 23.91  keine 

111’000 199’000 55.78  «Im Rahmen einer Mehrwertsteuerüberprüfung sowie für 

die von Pro Juventute für die in Zürich angemieteten Ge-

schäftsräume eingegangenen Rückbauverpflichtungen im 

Zusammenhang mit mieterspezifischen Einbauten wurden 

sonstige Rückstellungen in Höhe von 111 Tausend Fran-

ken (Vorjahr: 0) gebildet.» 

2’571 3’825 67.22  keine 
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580’000 777’000 74.65  keine 

Tabelle 3: Ausgewiesene Sammelposten als sonstige Rückstellungen 

 

Unklare als Rückstellungen bezeichnete Positionen (14.3 % betragsmässig): In die-

ser Kategorie wurden diejenigen Rückstellungen gezeigt, welche aufgrund von feh-

lenden Erläuterungen im Anhang und/oder unklarer Bezeichnung nicht eindeutig als 

Rückstellungen zugeordnet werden konnten. In der Grundgesamtheit sind 42 solche 

unklaren Rückstellungen vorgekommen. Davon wurden 19 Positionen als unklar 

eingestuft, da diese lediglich als «Rückstellungen» bezeichnet wurden, ohne weitere 

Erläuterungen offenzulegen. Somit kann der Bilanzleser nicht beurteilen, welche 

Rückstellungsart sie darstellen, wie diese bewertet wurden oder ob es sich über-

haupt um eine Rückstellung handelt. Die zweite Problematik betrifft die schwache 

Aussagekraft der Bezeichnungen oder der Erläuterungen. Dazu gehören folgende 

Beispiele: 

 Unklare Positionen im Zusammenhang mit einer Liegenschaft: «Liegen-

schaft», «Wohneigentum Wettstein», «Schenkung Liegenschaft», «Rück-

stellung für die mit der Liegenschaft verbundene Rentenpflicht» – offensicht-

lich sind damit Verpflichtungen im Zusammenhang mit einer Liegenschaft 

gemeint, jedoch bieten sie dem Bilanzleser einen grossen Interpretations-

spielraum. Ist somit eine Grundstücksteuer geschuldet? Ist die NPO zur 

Auszahlung einer Rente verpflichtet? Wie wahrscheinlich ist der Mittelab-

fluss? Wie ist die Bewertung zustande gekommen?  

 

  Unklare projektbezogene Positionen: «Wohngruppe», «mitenand», «Angola 

Verselbständigung SOLE», «Evakuationskosten Kamerun/Tschad», «Für 

Mütter in Not», «Legat mit Auflage», «Rückstellungen für Unterstützungs-

projekte» –  diese Positionen sind ebenfalls nur schwierig mittels der Be-

zeichnungen zu beurteilen. Ihnen ist gemeinsam, dass sie sich wahrschein-

lich auf ein Projekt beziehen.    

 

 Unklare Positionen für Personalaufwendungen: «Rückstellungen für Salä-

rverpflichtungen», «13. Monatslohn», «Renten» - diese Positionen werden 

vermutlich für Personalverpflichtungen gebildet. Auch diese sind für den Bi-

lanzleser unklar. Der allgemeine Begriff «für Salärverpflichtungen» kann als 

diverse Verpflichtungen beispielsweise für Ferien und Überzeit, Abgangs-
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entschädigungen verstanden werden. Diese Positionen sollten jedoch in 

den Rückstellungen für Personalaufwendungen zugeordnet werden. Der 

Begriff kann ebenso auf eine Lohnreserve hindeuten, welche als Reserve 

unter dem Organisationskapital ausgewiesen werden sollte. Die Rückstel-

lungen für «13. Monatslohn» könnten ebenfalls als Personalaufwendungen 

begründet werden. In diesem Fall stellt sich aber die Frage, warum der 13. 

Monatslohn nicht direkt in dem abgeschlossenen Berichtsjahr ausbezahlt 

wurde, wie es in der Praxis üblich ist.  

 

Fälschlicherweise als Rückstellungen bezeichnete Positionen «keine Rückstellun-

gen» (46.31 % betragsmässig): Als keine Rückstellungen wurden diejenigen Positi-

onen abgebildet, welche die Ansatzkriterien einer Rückstellung nicht oder teilweise 

nicht erfüllen. Insgesamt wurden 55 solcher Positionen bei 45 NPO gefunden.    

 
Abbildung 5: Gliederung der Kategorie «keine Rückstellungen» nach der vermutet korrekten 

Zuordnung 

 

Die grösste Kategorie stellen als Rückstellung bezeichnete Positionen dar, welche 

höchstwahrscheinlich als Fondskapital auszuweisen wären. Zu diesen gehören 

hauptsächlich Überschüsse vom Fondskapital oder erhaltene Pauschalen, welche 

nicht ganz aufgebraucht wurden. Korrekterweise sollten diese Positionen in den 

Schwankungsfonds ausgewiesen werden. Folgende Beispiele werden genannt: 

«Rückstellungen Untererfüllung BSV LV 2020-2022», «BSV», «Beitrag DEZA», «im 
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Voraus erhaltene IV-Beiträge», «Anzahlungen vom BSV und Kanton», «Rückzah-

lung Subventionen», «KVG», «Minderleistungen Covid-19». Aufgrund mancher Be-

zeichnungen kann der Bilanzleser Rückschluss ziehen, dass es sich um Fondskapi-

tal handelt, da die Mittelzugänge durch Spender erhalten wurden und deren Ver-

wendung einem von Dritten ausgewählten Zweck zugeteilt ist. Zu diesen gehören 

beispielsweise: «Fonds Mut zur Gemeinde», «Spende We help Ukraine», «Projekte 

Blindspot und Reka», «Rückzahlung Spende», «Stipendien».  

 

Zweitgrösste Kategorie bilden diejenigen Rückstellungen, welche dem Organisati-

onskapital zugeordnet werden sollten. Diese stellen im Wesentlichen Reserven für 

allgemeines Geschäftsrisiko dar. Folgende Positionen wurden identifiziert:  

«Umzugs- und Einrichtungskosten», «Kursschwankungsrückstellungen», «Rückstel-

lung Lohnreserve», «Test Emerging Diseases», «Pandemiefall». Die zwei letzten 

Positionen weisst Blutspende SRK aus und sie betreffen die Verpflichtung zum Tes-

ten und Blutversorgen im Falle eines ungewöhnlichen Krankheitsausbruches oder 

beim Pandemiefall. Somit handelt es sich um kein Ereignis der Vergangenheit. 

 

In einer weiteren wesentlichen Kategorie wurden diejenigen Positionen zusammen-

gefasst, welche das Organisations- oder Fondskapital darstellen. Bei diesen Positi-

onen ist unklar, ob die Mittel einem durch Dritte bestimmten Zweck (Fondskapital) 

oder intern bestimmten Zweck (Organisationskapital) dienen. Dazu zählen bei-

spielsweise: «Anschubfinanzierung für neu gegründete CBM-Stiftung», «Renovation 

YMCA Spitak», «Hindernisfreie Website/Informatik».  

 

Eine weitere Problematik findet sich in der Abgrenzung zu Eventualverpflichtungen. 

Massgebend ist die Betrachtung der Wahrscheinlichkeit des Mittelabflusses. Hier 

wurde eine interessante Position direkt bei der NPO nachgefragt. Gemäss Angaben 

im Anhang handelt es sich um eine Rückstellung im Zusammenhang mit der Schen-

kung einer Liegenschaft. Die NPO ist verpflichtet, der Schenkerin beim Ausfall der 

beziehenden Ergänzungsleistungen diese auszuzahlen. Dabei stellt sich die Frage, 

ob diese Verpflichtung bereits besteht oder wie wahrscheinlich das Eintreten der 

Verpflichtung ist. Die NPO hat in der Rückmeldung die Position als Eventualver-

pflichtung genannt. In diesem Fall ist die Passivierungsfähigkeit nicht begründet und 

die Position im Anhang als Eventualverpflichtung offenzulegen.   
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Lediglich eine Position wäre korrekterweise als passive Rechnungsabgrenzung ein-

zuordnen. Konkret wurde eine Rückstellung für «Honorar der Revisionsstelle» ge-

bildet. Nach der hier vertretenen Ansicht wäre diese Position besser als passive 

Rechnungsabgrenzung zu klassifizieren, da der Betrag nach vertraglichen Vereinba-

rungen oder nach den Erfahrungswerten vergangener Jahre gut geschätzt werden 

kann. Hätte allerdings die NPO die Rechnung bereits erhalten, aber noch nicht be-

glichen, würde es sich um eine Verbindlichkeit handeln.  

Im Rahmen der Untersuchung wurden ebenfalls die zuständigen Revisionsstellen 

erhoben. Die Abbildung 6 zeigt die Aufteilung der Revisionsstellen bei denjenigen 

NPO, welche fälschlicherweise Positionen als Rückstellungen bezeichnet haben. 

Eindeutig überwiegen diejenigen Revisionsstellen, welche der Gruppe «Big4 + 

BDO» nicht zugehören. Es ist überraschend, dass die Jahresrechnungen von den 

Revisionsstellen geprüft und vom Stiftungsrat genehmigt werden und trotzdem die 

Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass Fehler passieren, indem zahlreiche Po-

sitionen fälschlicherweise als Rückstellungen gebildet werden.  

 
Abbildung 6: Aufteilung der NPO mit den ausgewiesenen «keinen Rückstellungen» nach 

Revisionsstelle  
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Die nächste Tabelle zeigt die Fristigkeit der Rückstellungen bzw. die Einordnung der 

Rückstellungen in der Bilanz.  

 

Fristigkeit und sonstige Gliederung in der Bilanz Anzahl NPO 

Nur kurzfristige Rückstellungen  48 

Nur langfristige Rückstellungen 37 

Kurzfristige und langfristige Rückstellungen 21 

Passive Rechnungsabgrenzungen 5 

Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstellungen 

(zusammen dargestellt) 

3 

Fondskapital 2 

Organisationskapital 2 

Langfristige Rückstellungen und Organisationskapital 1 

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 1 

Fristigkeit unbekannt/unklar 2 

Summe von NPO 122 

Tabelle 4: Gliederung der Rückstellungen nach Fristigkeit und der Einordnung in der Bilanz  

 

Die meisten NPO (n=48) haben nur kurzfristige Rückstellungen offengelegt, d.h. 

Rückstellungen, welche innerhalb von zwölf Monaten fällig sind (Rahmenkonzept 

/18). Genau 37 NPO haben nur langfristige Rückstellungen und 21 NPO kurzfristige 

und langfristige Rückstellungen ausgewiesen. Die Untersuchung hat gezeigt, dass 

manche NPO die Rückstellungen in der Bilanz unter den passiven Rechnungsab-

grenzungen (n=5) oder unter der zusammen dargestellten Position «Passive Rech-

nungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstellungen» (n=3) oder unter den «übri-

gen kurzfristigen Verbindlichkeiten» (n=1) ausweisen. Diese Rückstellungen wurden 

lediglich im Anhang ersichtlich. Dabei wurden der separate Ausweis der Rückstel-

lungen (FER 3/2) sowie das Bruttoprinzip verletzt (FER R/14). Ausserdem wurden 

Rückstellungen fälschlicherweise unter dem Fondskapital oder dem Organisations-

kapital gebildet. Bei zwei NPO wurde die Aufteilung nach der Fristigkeit nicht ange-

geben.     
 

4.2 Bewertung 

Bei den 122 NPO, welche eine oder mehrere Rückstellungsarten ausweisen, wurde 

die Offenlegung ihrer Bewertungsgrundsätze untersucht. Da Rückstellungen wie 

Verbindlichkeiten Schulden sind (vgl. Kap. 2.2.2), wurden die Bewertungsgrundsät-

ze von Verbindlichkeiten angeschaut. Nur 73 % der NPO mit ausgewiesenen Rück-

stellungen (n=89) führen die angewandten Bewertungsgrundsätze von Verbindlich-
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keiten oder Passiven auf, obwohl die Bewertungsgrundsätze für die Verbindlichkei-

ten nach FER 2/6 offenzulegen sind. Bei den meisten NPO werden die Verbindlich-

keiten in Übereinstimmung mit FER 2/14 zum Nominalwert erfasst. Genau 25 NPO 

erläutern den Grundsatz der Einzelbewertung von Aktiven und Passiven (vgl. FER 

R/25).  

Die Bewertungsgrundsätze von Rückstellungen sind ebenfalls im Anhang offenzule-

gen (FER 2/6). Lediglich 32 NPO (26 % derjenigen NPO, welche Rückstellungen 

bilden) haben allgemeine Bewertungsgrundsätze zu Rückstellungen ausgewiesen.  

Swiss GAAP FER 2/15 definiert die Bewertung von Rückstellungen wie folgt: 

«Rückstellungen stellen rechtliche oder faktische Verpflichtungen dar. Sie sind auf 

jeden Bilanzstichtag auf Basis der wahrscheinlichen Mittelabflüsse zu bewerten.» 

Somit werden die Kriterien der Bewertung unterteilt: 

 «Rechtliche oder faktische Verpflichtung»: Die konkrete Bezeichnung als 

«rechtliche oder faktische Verpflichtung» kommt selten zur Anwendung. Bei-

spiel eines ähnlichen Sachverhaltes: «Rückstellungen werden gebildet für 

bestehende oder wirtschaftlich verursachte Verpflichtungen» Dagegen wird 

in diesem Zusammenhang häufiger über «eine wahrscheinliche Verpflich-

tung» berichtet, welche dem Wortlaut nach FER 23/1 entspricht. Beispiels-

weise.: «Rückstellungen werden für wahrscheinliche Verpflichtungen gebil-

det», «Rückstellungen sind auf Ereignissen der Vergangenheit begründete 

wahrscheinliche Verpflichtungen (grösser als 50%)». Beide und weitere in-

haltlich ähnliche Möglichkeiten sind akzeptabel und wurden bei 22 NPO auf-

geführt. Mit der Offenlegung der «rechtlichen oder faktischen Verpflichtung» 

wird damit für den Bilanzleser eindeutig, dass es sich um eine Verpflichtung 

gegenüber Dritten handelt. Aufgrund der Erläuterung des folgenden Bei-

spiels kann ein Gegenwert bzw. interner Nutzen für die NPO ausgeschlos-

sen werden: «Lassen vergangene Ereignisse einen Mittelabfluss in künftigen 

Geschäftsjahren erwarten, wird für den voraussichtlichen Betrag eine Rück-

stellung zulasten der Erfolgsrechnung gebildet.»    

 

 Bewertung «auf Basis der wahrscheinlichen Mittelabflüsse» oder nach FER 

23/1 «Höhe und/oder Fälligkeit ungewiss, aber schätzbar»: Genau 29 NPO 

haben diese Erläuterungen mit einem gleichen oder einem sehr ähnlichen 

Wortlaut offengelegt. Dazu Beispiele: «deren Höhe und/oder Fälligkeit un-

gewiss aber schätzbar sind» oder «die Höhe der Inanspruchnahme eher 

wahrscheinlich als unwahrscheinlich ist und diese zuverlässig geschätzt 

werden kann. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage des Erfüllungsbetra-
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ges mit der höchsten Eintrittswahrscheinlichkeit.» Manche NPO (n=8) be-

richten über die Einschätzung der Höhe basierend auf der Einschätzung der 

Geschäftsleitung oder des Vorstandes, da diese für die Erstellung der Jah-

resrechnungen zuständig sind. «Höhe basiert auf der Einschätzung der Ge-

schäftsleitung und widerspiegelt die per Bilanzstichtag zu erwartenden zu-

künftigen Aufwendungen.» 

 

 Bewertung erfolgt «auf jeden Bilanzstichtag»: Die Erläuterungen zur Bewer-

tung auf jeden Bilanzstichtag werden bei 17 NPO aufgeführt. Dazu wurden 

auch folgende Beispiele gezählt: «die am Bilanzstichtag bestehende, wahr-

scheinliche Verpflichtungen» oder «widerspiegelt die per Bilanzstichtag zu 

erwartenden zukünftigen Aufwendungen.» Der Bilanzleser kann jedoch nur 

indirekt daraus Rückschlüsse ziehen, dass die Bewertung auf jeden Bilanz-

stichtag erfolgt.   

 

Zusätzlich definiert FER 23/1: «Eine Rückstellung ist eine auf einem Ereignis in der 

Vergangenheit begründete wahrscheinliche Verpflichtung, deren Höhe und/oder 

Fälligkeit ungewiss, aber schätzbar ist.»: 

 «Ereignis der Vergangenheit»: Lediglich 15 NPO haben im Anhang oder in 

den Erläuterungen zur Bilanz dieses Kriterium berücksichtigt. Der Wortlaut 

ist einheitlich bei diesen NPO. Dazu ein Beispiel: «Rückstellungen werden 

für wahrscheinliche Verpflichtungen gebildet, deren Eintreten in der Vergan-

genheit begründet ist.» 

 

Die Untersuchung zeigt, dass die Bewertungsgrundsätze der Rückstellungen nicht 

oder nur teilweise offengelegt werden. Einige NPO führen vage und keine aussage-

kräftigen Bewertungsgrundsätze auf («Rückstellungen werden nach Bedarf gebil-

det.») oder die Bewertungsgrundsätze decken lediglich ein oder zwei der oben er-

wähnten Kriterien («Bewertung erfolgt auf Basis wahrscheinlicher Mittelabflüsse.») 

ab. Eine NPO deutet auf die willkürliche Bildung von stillen Reserven hin, welche 

dem Prinzip der «Fair Presentation» widerspricht («Sie sind auf der Basis des un-

günstigsten Werteszenarios sowie der höchstmöglichen Eintrittswahrscheinlichkeit 

zu bestimmen.»). 

 

Beinahe 42 % (n=51) derjenigen NPO, welche Rückstellungen gebildet haben 

(n=122), haben die einzelnen ausgewiesenen Rückstellungen im Anhang erwähnt. 

Dazu wurden auch solche Erläuterungen gezählt, welche lediglich die Bezeichnung 
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der Rückstellung mit anderen Wörter beschreiben und damit kaum einen Informati-

onsgewinn für den Bilanzleser bieten. Dazu Beispiele: «Bei den Rückstellungen 

handelt es sich um fällige Rückbaukosten eines Mietobjektes bei Kündigung dessel-

ben.» oder «Bei den Rückstellungen Personalverpflichtungen handelt es sich um 

Überstunden und noch nicht bezogene Ferienguthaben von Mitarbeitenden in Bern 

und Lausanne.» 

Da keine Pflicht zur Offenlegung der Bewertung der einzelnen Positionen besteht, 

ist es nicht überraschend, dass diese selten anzutreffen sind. Dazu ein Beispiel: 

«Personalguthaben für Weiterbildung (Personalguthaben für Weiterbildung gemäss 

Reglement Mitarbeitende: Der jährliche Beitrag an Weiterbildungskosten in der Hö-

he von CHF 500.- je 20% Pensum kann über drei Jahre kumuliert werden.)»   

Gemäss FER 23/6 ist der Rückstellungsbetrag zu diskontieren, wenn der Faktor Zeit 

einen wesentlichen Einfluss ausübt. Da den Standard FER 23 über Rückstellungen 

nur grosse Organisationen (vgl. Kap. 2.2.4) anwenden müssen, denn dieser ist nicht 

verpflichtend für die kleinen NPO, wurde die Diskontierung in den Erläuterungen zu 

einzelnen Rückstellungen lediglich bei einer NPO berücksichtigt («Diese Rückstel-

lung deckt die in den Anstellungsbedingungen in Aussicht gestellten Vergütungen 

bei Dienstjahrjubiläen. Der Diskontierungsfaktor beträgt 3%.»). Da die Dienstjubilä-

en in der Regel nach fünf, zehn oder mehr Jahren fällig sind, ist die Diskontierung 

der Rückstellung begründet. Jedoch weist die NPO diese Rückstellung unter kurz-

fristigen Rückstellungen aus.  

 

4.3 Anhang und verbale Berichterstattung 

Der Anhang bietet den Bilanzlesern zusätzliche Informationen zur Bilanz, Erfolgs-

rechnung, Geldflussrechnung und im NPO-Bereich auch zu der Rechnung über die 

Veränderung des Kapitals. Er hat eine Interpretations-, Entlastungs-, Ergänzungs- 

sowie Korrekturfunktion (z.B. Behr & Leibfried, 2014). Die Untersuchung zeigt, dass 

94 % (371 NPO) der Grundgesamtheit Anhänge veröffentlichen, obwohl dieser nach 

FER 21/20ff. für alle NPO als Bestandteil der Jahresrechnung zu verlangen ist. Die-

jenigen NPO, welche den Anhang nicht veröffentlicht haben, haben in den meisten 

Fällen ihre Jahresrechnung oder nur einen Auszug aus der Jahresrechnung als Teil 

in den Jahresberichten veröffentlicht.  

FER 23/11 verlangt die Offenlegung eines Rückstellungsspiegels, welcher die Ver-

änderung von Rückstellungen (deren Buchwerte zu Beginn und am Ende der Be-

richtsperiode, Bildung, Verwendung sowie Auflösung) darstellt. Der Rückstellungs-

spiegel ist somit nur für grosse NPO (vgl. Kap. 2.2.4) auszuweisen, welche die ge-
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samten FER anwenden müssen. Da im Rahmen der Untersuchung lediglich ein 

Jahresabschluss angeschaut wurde und die Angaben über Vollzeitstellen im Jah-

resdurschnitt nicht erhoben wurden,4 basiert die Kategorisierung auf grosse und 

kleine NPO auf der Bilanzsumme sowie auf der Summe der Zuwendungen (Spen-

den, Legate), Beiträge der öffentlichen Hand und Erlöse aus Lieferungen und Leis-

tungen per einen Bilanzstichtag.     

 

 Anzahl 
NPO 

Davon Anzahl NPO 
mit  

Rückstellungsspiegel 

Anteil von NPO mit 
Rückstellungsspiegel der 

jeweiligen Kategorie  

NPO, welche beide Grössenkrite-

rien überschreiten 

29 21 72.4 % 

NPO, welche ein der beiden 

Grössenkriterien überschreiten 

21 10 47.6 % 

NPO, welche beide Grössenkrite-

rien nicht überschreiten 

72 17 23.6 % 

Summe 122 48  

Tabelle 5: Unterteilung der NPO nach Grössenkriterien und nach der Offenlegung eines 

Rückstellungsspiegels 

 

Insgesamt wurden 29 NPO identifiziert, welche beide der Grössenkriterien über-

schreiten, und 72.4 % haben einen Rückstellungsspiegel offengelegt. Im Umkehr-

schluss haben acht grosse NPO keinen Rückstellungsspiegel aufgezeigt, auch 

wenn die Offenlegung verlangt wird. Der Anteil der NPO, welche den Rückstel-

lungsspiegel offengelegt haben, sinkt entsprechend mit der Grösse von NPO. Es 

wurde festgestellt, dass 17 kleine NPO den Rückstellungsspiegel freiwillig offenge-

legt haben.       

 

In den Kapiteln 4.1 sowie 4.2 wurde die verbale Berichterstattung in Bezug auf den 

Ansatz und die Bewertung thematisiert. Aufgrund der fehlenden oder vagen Erläute-

rungen wurden zahlreiche Positionen (n=42) als «unklar» klassifiziert. Lediglich eine 

NPO mit den «unklaren Positionen» hat einen Kommentar im Anhang ausgewiesen, 

jedoch auch dieser stellt keine Aufklärung dar («Aufgrund der aktuellen Geschäfte 

wurde eine langfristige Rückstellung von CHF 150’000 vorgenommen.»). Manche 

Bezeichnungen der Rückstellungen oder nur die Bezeichnung als «Rückstellung» 

bieten einen grossen Interpretationsspielraum für den Bilanzleser (vgl. Kap.4.1).  

                                                

4 Vgl. Kap. 2.2.4 und gemäss FER 1/Einleitung: Gemeinnützige Nonprofit-Organisationen, welche zwei der Grös-

senkriterien von FER 1/2 (Bilanzsumme von zehn Millionen Franken, Jahresumsatz von 20 Millionen Franken, 50 

Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt) in zwei aufeinanderfolgenden Jahren überschreiten, haben die gesamten FER 

anzuwenden. 
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Diejenigen NPO, welche nur die FER 21 und die Kern-FER anwenden, sind nicht 

verpflichtet, weitere Informationen, zum Beispiel zusätzliche Erläuterungen über die 

Art der Verpflichtung oder Empfänger der Leistung, offenzulegen (Schmitz & Zöbeli, 

2016). Für grosse NPO ist eine kurze Erläuterung zu den wesentlichen Rückstellun-

gen, welche die Natur der Verbindlichkeit sowie ihren Unsicherheitsgrad offenlegt, 

im Anhang aufzuführen (FER 23/11). Genau 15 grosse NPO (von 29) haben die 

wesentlichen Rückstellungen im Anhang kurz erläutert. Von den übrigen NPO 

(n=93) haben 34 die kurzen Erläuterungen zu den einzelnen Rückstellungen im An-

hang offengelegt.  

Die Problematik der schwachen Aussagekraft betrifft auch die Erläuterungen zu den 

wesentlichen Positionen.  

 «Bei den übrigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für die 

Mitarbeitenden im Leistungsbereich Service.»  

 «Ab dem Geschäftsjahr 2016 wird eine mit den Kantonalen Steuerämter Lu-

zern, Nidwalden und Graubünden vereinbarte Rückstellung für Renovatio-

nen gebildet.» 

Folgende Erläuterungen haben impliziert, dass die als Rückstellungen bezeichneten 

Positionen höchstwahrscheinlich andere Bilanzpositionen darstellen:   

 Reserve – «Die Blutspende SRK Schweiz AG hat die Aufgabe, die Blutver-

sorgung der Bevölkerung in der Schweiz jederzeit zu gewährleisten. Bei Ein-

tritt einer ‹Emerging Disease› (Beispiel Chikungunya, West Nile, etc.) in der 

Schweiz hat die Blutspende SRK Schweiz AG die Verpflichtung, alle 

Schweizer Blutspender auf die Krankheit zu testen. Aufgrund dieser Ver-

pflichtung wurden für die erwartenden Kosten TCHF 244 zurückgestellt. Der 

Zahlungsabfluss der Rückstellungen ist schwierig abschätzbar. Deshalb 

werden diese als langfristig klassifiziert.»  

Kommentar: In diesem Fall basiert die Verpflichtung auf keinem Ereignis der 

Vergangenheit. Diese Position dient der Deckung allgemeiner Geschäftsrisi-

ken und soll als Reserve dem Organisationskapital zugewiesen werden.  

 

 Fondskapital – «Mögliche Überschüsse aus den Leistungen für begleitetes 

Wohnen, begleitete Tagesgestaltung sowie begleitete Arbeit müssen für den 

Fall einer Rückvergütung zurückgestellt werden.» 

Kommentar: Wenn die subventionierten NPO Pauschalen erhalten, welche 

nicht ganz aufgebraucht werden und somit Überschüsse entstehen, werden 

diese in Schwankungsfonds aufgeführt (vgl. Kap. 2.2.4). 
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 Eventualverpflichtung – «In unseren Mietverhältnissen sind wir entweder 

Hauptmieterin oder Mitmieterin mit Solidarhaftung. Zur Absicherung beste-

hen Garantieerklärungen der Sozialdienste resp. AOZ. Oder es werden 

Mietzinsdepots / Anteilscheinkapital verlangt. Für subsidiäre Deckung bei 

Haftpflichtforderungen hat Domicil eine Versicherung abgeschlossen. Zu-

sätzlich hat Domicil eine Rückstellung für Solidarhaftungskosten gebildet.» 

Kommentar: Solidarhaftungen oder Bürgschaften zählen zu den üblichen 

Eventualverpflichtungen (vgl. Kap. 2.2.4).   

 

Die Problematik der Rückstellungen wurde mehrheitlich anhand der unkorrekten 

und fraglichen Fällen gezeigt. Jedoch wurden in der Stichprobe auch gelungene 

Anwendungen der Ansatz- und Bewertungsgrundsätze sowie der verbalen Bericht-

erstattung von Rückstellungen identifiziert.  

 

Als ein positives Beispiel wird die NPO PluSport Behindertensport Schweiz als 

Benchmark (Best Practice) definiert. Die Organisation PluSport Behindertensport 

Schweiz hat in der Bilanz kurzfristige Rückstellungen in der Höhe von CHF 40'000 

ausgewiesen (Vorjahr: CHF 290'000). Diese NPO überschreitet die Grössenkriterien 

nach FER 1/2 nicht und ist somit nicht verpflichtet, die wesentlichen Rückstellungen 

im Anhang zu erläutern. Es ist dennoch von Interesse, die kurze Erläuterung im An-

hang offenzulegen, auch aufgrund der signifikanten Veränderung zum Vorjahr.  

«Diese Rückstellung steht im Zusammenhang mit einer von PluSport im 2021 ei-

gens initiierten Prüfung der deklarierten und an die Eidg. Steuerverwaltung bezahl-

ten MWST-Pauschalsteuern. Zur Aufarbeitung der Vergangenheit und für die zu-

künftig korrekte Deklaration wurde im 2021 ein spezialisiertes Beratungsunterneh-

men beigezogen. Die im Jahr 2021 gebildete Rückstellung von CHF 290‘000 stellt 

die geschätzten Nachsteuern für die Jahre 2016-2021 (inkl. Verzugszinsen) dar. Zur 

Vermeidung weiterer Verzugszinsen wurden im 1. Quartal 2022 von dieser Rück-

stellung CHF 250‘000 als Akontozahlung an die Eidg. Steuerverwaltung überwiesen. 

Die Prüfung durch die Eidg. Steuerverwaltung ist noch im Gange; zurzeit liegen kei-

ne Informationen vor, aufgrund deren eine Anpassung der Rückstellung vorzuneh-

men wäre.» 

Der Kommentar erläutert die Art der Verpflichtung. Es handelt sich um eine nach-

trägliche Steuerverpflichtung, deren Höhe geschätzt wurde. Die Verpflichtung ist 

durch ein Ereignis der Vergangenheit begründet. Der Mittelabfluss ist eher wahr-

scheinlich als unwahrscheinlich. Des Weiteren wurde die Veränderung zum Vorjahr 

erklärt.  
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Die Bewertungsgrundsätze der Rückstellungen wurden im Anhang offengelegt: 

«Rückstellungen werden dann gebildet, wenn die Organisation aus einem Ereignis 

in der Vergangenheit eine gegenwärtige Verpflichtung hat, der Abfluss von Res-

sourcen zur Erfüllung dieser Verpflichtung wahrscheinlich ist und eine zuverlässige 

Schätzung der Höhe der Verpflichtung möglich ist. Die gebildeten Rückstellungen 

stellen die bestmögliche Einschätzung der Verpflichtung unter Berücksichtigung des 

Zeitwertes des Geldes dar, sofern dessen Auswirkung wesentlich ist.» 

Hiermit wurden die meisten Bewertungsgrundsätze (vgl. Kap. 4.2) gedeckt. Ledig-

lich der Grundsatz der Bewertung auf jeden Bilanzstichtag fehlt.  
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5 Schlussbetrachtung 

5.1 Handlungsempfehlungen 

Durch die Synthese der Ergebnisse der Untersuchung mit der Theorie werden an 

dieser Stelle die Handlungsempfehlungen für die Bilanzierenden definiert. 

Die Grössenkriterien nach FER 1/2 müssen beachtet werden, um die entsprechen-

den FER anzuwenden. Die Ergebnisse zeigen, dass nicht alle grossen Organisatio-

nen die FER 23 umgesetzt haben. Im Umkehrschluss müssen sich die kleinen Or-

ganisationen nicht ausschliesslich an die Anwendung des Rahmenkonzepts, den 

Kern-FER und FER 21 beschränken. Insbesondere dann, wenn es sich um die Bi-

lanzierung problematischer Positionen handelt, zu welchen auch die Rückstellungen 

zählen, können die weiteren FER umgesetzt oder zur Orientierung angewendet 

werden.  

Es ist zu beachten, dass der Anhang als ein wichtiger Bestandteil der Jahresrech-

nung aufzuführen ist (vgl. Kap. 4.3).  

Die Untersuchung zeigt, dass 55 als Rückstellungen bezeichnete Positionen keine 

Rückstellungen darstellen. Somit sind bei der Bilanzierung der Rückstellungen die 

gegebenen Ansatzkriterien (vgl. Kap. 2.2.4) kritisch zu beurteilen. Sobald ein Kriteri-

um nicht erfüllt wird, ist die Passivierungsfähigkeit der Rückstellung nicht gegeben. 

Auch die Abgrenzung zu anderen Bilanzpositionen (hauptsächlich Eventualverpflich-

tungen, Fondskapital, Organisationskapital, passiven Rechnungsabgrenzungen und 

Verbindlichkeiten) darf nicht vernachlässigt werden.  

Des Weiteren wird an die präzisen Bezeichnungen der Rückstellungen in der Bilanz 

oder im Anhang hingewiesen, um den Interpretationsspielraum für den Bilanzleser 

einzuschränken. Die Pflicht die wesentlichen Rückstellungen im Anhang zu kom-

mentieren besteht lediglich für grosse Organisationen. Jedoch eine kurze und aus-

sagekräftige Erläuterung wird für die wesentlichen Rückstellungen auch für die klei-

nen NPO empfohlen. Ausserdem muss beachtet werden, dass nach FER 2/6 die 

Bewertungsgrundsätze für Rückstellungen offengelegt werden müssen.  

Zwar sehen FER 3/3 und FER 23/10 den Ausweis der übrigen Rückstellungen vor, 

jedoch ist hier anzumerken, dass der Anteil der übrigen Rückstellungen an den ge-

samten Rückstellungen nicht übermässig hoch sein darf.  

Schliesslich ist das Bruttoprinzip zu beachten. Die Rückstellungen sind in der Bilanz 

separat auszuweisen und die Gliederung in die kurzfristigen und langfristigen Rück-

stellungen ist einzuhalten (FER 3/2). In der Stichprobe wurden fälschlicherweise 
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verrechnete Positionen (Rückstellungen zusammen mit den passiven Rechnungs-

abgrenzungen) identifiziert. 

 

Die gesamten Swiss GAAP FER sind mit ihrem modularen Aufbau sowie inhaltlich 

gut und verständlich konzipiert. Die Umsetzung der Vorschriften betreffend Rück-

stellungen zeigt sich in der Rechnungslegungspraxis von NPO trotzdem problema-

tisch. Die Handlungsempfehlungen für die FER-Fachkommission beschränken sich 

lediglich auf die Vorschriften für die Kern-FER- und FER-21-Anwender.  

Die Bewertungsgrundsätze nach FER 2/15 enthalten darüber hinaus die Definitions-

kriterien. Es fehlt lediglich das Kriterium des Ereignisses der Vergangenheit, wie es 

in FER 23 definiert ist. Eine neue Vorschrift FER 2/15 sollte folgende Formulierung 

enthalten: 

«Rückstellungen stellen in der Vergangenheit begründete, rechtliche oder faktische 

Verpflichtungen dar. Sie sind auf jeden Bilanzstichtag auf Basis der wahrscheinli-

chen Mittelabflüsse zu bewerten.»     

Die vorgeschlagene Veränderung ist mit der bestehenden Problematik der Rückstel-

lungen zu begründen, auch wenn diese zu Redundanzen in Betrachtung der gesam-

ten FER führen würde. Mit diesem Zusatz würden klar Rückstellungen von Reser-

ven abgegrenzt.  

    

5.2 Kritische Würdigung 

Die Umsetzung der Bilanzierungsvorschriften der Rückstellungen in der Rechnungs-

legungspraxis von NPO wurde in dieser Untersuchung streng ausgelegt. Diejenigen 

Rückstellungen, welche keine Erklärung im Anhang beinhalten und lediglich als 

«Rückstellungen» bezeichnet wurden, wurden als «unklare Positionen» klassifiziert. 

Auch diejenigen Positionen, welche einen Interpretationsspielraum dem Bilanzleser 

bieten und nicht eindeutig einer Rückstellungsart zugewiesen werden konnten, wur-

den ebenfalls den «unklaren Positionen» zugeteilt.    

Ausserdem wurden ausschliesslich die deutschsprachigen Jahresrechnungen 

durchsucht und deshalb konnte keine Plausibilisierung für alle schweizerischen von 

der Zewo zertifizierten NPO erfolgen.    

 

5.3 Fazit und Ausblick 

Die Untersuchung zeigt, dass die Bilanzierung von Rückstellungen in der Rech-

nungslegungspraxis von der Zewo zertifizierten NPO problematisch ist. Es werden 
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Rückstellungen ausgewiesen, welche die Ansatzkriterien einer Rückstellung nicht 

erfüllen, auch wenn die Jahresrechnungen durch den Stiftungsrat genehmigt und 

durch die Revisionsstelle geprüft werden. Die künftige Forschung könnte die nicht 

von der Zewo zertifizierten NPO in Betracht ziehen. Einen zusätzlichen Aufschluss 

würde auch die Untersuchung der französischen, italienischen und englischen Jah-

resrechnungen geben.     

 

Die Bilanzierung von Rückstellungen ist mit einem Ermessensspielraum verbunden. 

Die überhöhten oder unnötigen Rückstellungen stellen stille willkürlichen Reserven 

dar (Eberle & Schmitz, 2017), welche der «Fair Presentation» widersprechen. Die 

Aufgabe der verbalen Berichterstattung bezüglich Rückstellungen ist es, deren An-

satz- und Bewertungsgrundsätze korrekt und präzis offenzulegen. Trotzdem werden 

vage Erläuterungen und Bezeichnungen aufgeführt und die Transparenz wird darun-

ter beeinträchtigt. 

 

Der Bedarf nach Transparenz seitens der Anspruchsgruppen wurde in dieser Unter-

suchung thematisiert. Letztlich ist zu erwähnen, dass von einer nach dem Grundsatz 

der «Fair Presentation» erstellten Jahresrechnung auch die NPO selber profitieren 

können. «Nach modernen Grundsätzen geführten Organisationen ist bewusst, dass 

Transparenz gegen aussen und gegen innen zwei Seiten derselben Medaille sind: 

als vertrauensbildendes Element für Aussenstehende und gleichzeitig als Voraus-

setzung für die interne Rechenschaftsablage, die sich nicht nur an der Vergangen-

heit orientiert, sondern eben auch Grundlage für die Steuerung und Planung des 

Leistungsangebots jeder Organisation bildet» (Eberle, 2011, S. 62). 
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